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Postaktuell: „An sämtliche Haushalte“.

VGem Thannhausen
Liebe Bürgerinnen und Bürger,

das Rathaus Thannhausen ist am
Freitag, den 27. Juni 2025

geschlossen.
Wir bitten um Ihr Verständnis.

Redaktionsschluss
für die nächste Ausgabe des Bürgerinfos 
ist am

Donnerstag, den 03. Juli 2024 
 um 09:00 Uhr.

Bitte senden Sie Ihre Unterlagen bis 
spätestens zu diesem Termin per E-Mail 
an : buergerinfo@thannhausen.de ein.

Bei Veröffentlichungswunsch von 
Bildern denken Sie bitte an die Daten-
schutzerklärung. Ohne diese werden 
Bilder nicht veröffentlicht!

Partnerschaftskomitee
Dringend Gastfamilien  

gesucht für Besuch  
aus Mortain

Liebe Bürgerinnen und Bürger,

im Rahmen der Städtepartnerschaft 
mit unserer französischen Partnerstadt 
Mortain erwarten wir in Kürze wieder 
einen Besuch unserer Freunde aus 
Frankreich. 

Wir benötigen noch dringend Gast-
familien, die unsere Besucher für die 
Zeit vom 25.07. bis 28.07.2025 auf-
nehmen. Wenn Sie Personen auf-
nehmen können melden Sie sich bitte im 
Rathaus der Verwaltungsgemeinschaft 
Thannhausen unter 08281/901-28 oder 
per Mail: 

vorzimmer.vgem@thannhausen.de. 

Vielen Dank.
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Verwaltungsgemeinschaft  
Thannhausen

Rathaus Thannhausen,
Edmund-Zimmermann-Str. 3, 86470 Thannhausen
Telefon 08281/901-0, Telefax 08281/901-20
Mail: �����������������������������������������������vgem@thannhausen�de
Homepage: ..................................www.vg-thannhausen.de
Öffnungszeiten:
Mo. – Fr. ........................................ 8.00 Uhr bis 12.15 Uhr
Mi. ................................................14.00 Uhr bis 18.00 Uhr
Di., Do. Bürgerinfo ...................... 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr
Sie können selbstverständlich auch außerhalb der 
regulären Öffnungszeiten mit dem jeweiligen Sachbe-
arbeiter einen Gesprächstermin vereinbaren.
Ansprechpartner:
1. Bgm. Thannhausen und Gemeinschaftsvorsitzender
Alois Held ..............................................Tel. 08281/901-12
1. Bgm. Münsterhausen
Erwin Haider  ....................................Mobil 0172/8593792
1. Bgm. Balzhausen
Daniel Mayer  ...........................................Tel. 08281/4883
Stabsstelle des Gemeinschaftsvorsitzenden 
Marion Kreuzer ....................................Tel.: 08281/901-34
stabsstelle@thannhausen�de
Der direkte Draht 08281- Bauamt
Stephan Martens-Weh - Bauamtsleiter ..........901-22
Mail: bauamt@thannhausen�de
Manfred Raupach - Tiefbau  ...........................901-32
Maximilian Gross - Tiefbau  ............................901-57
Mail: tiefbau.vgem@thannhausen.de
Martin Miller - Hochbau ..................................901-27
Mail: hochbau�vgem@thannhausen�de
Angelika Nachtrub - Bauverwaltung ...............901-38
Mail: verkehrsrecht�vgem@thannhausen�de
Lisa Rendle- Vorzimmer .................................901-23
Mail: bauamt@thannhausen�de
Nicole Botzenhart - Feuerwehrwesen ............901-26
Mail: bauamt@thannhausen�de
Einwohnermeldeamt, Passamt
Frau Liedtke ............................................................901-14
Mail: einwohnermeldeamt�vgem@thannhausen�de
Frau Gessel ............................................................901-13
Mail: einwohnermeldeamt�vgem@thannhausen�de 
Erschließung, Herr Schmid ...................................901-30
Mail: erschliessung�vgem@thannhausen�de 
Geschäftsstelle/Kämmerei
Thomas Bihler  ........................................................901-16
Mail: kaemmerei�vgem@thannhausen�de
Martina Fahrner, Frau Hack  ..................................901-37
Mail: kaemmerei�gemeinden@thannhausen�de
EDV, Liegenschaften 
Herr Kohler   ............................................................901-35
Mail: edv�vgem@thannhausen�de
Hauptverwaltung, Peter Thoma ...........................901-18
Mail: kommunalrecht�vgem@thannhausen�de
Kasse
Michael Ramp, Frau Seitzer ...................................901-15
Mail: kasse�vgem@thannhausen�de
Zentrale Anordnungsstelle
Iris Mörz ..................................................................901-31
Peter Stempfle ........................................................901-56
Mail: anordnung�vgem@thannhausen�de
Rentenwesen, Gewerberecht 
Frau Abold, Frau Blochum-Schiegg .......................901-17
Mail: rente�vgem@thannhausen�de
gewerbe�vgem@thannhausen�de
Personalverwaltung
Sandra Schmid .......................................................901-21
Mail: personal�vgem@thannhausen�de

Bürgerinformation/soziale Angelegenheiten
Frau Blochum-Schiegg .............................................901-9
Mail: sozial�vgem@thannhausen�de

Standesamt, Andreas Schütz ................................. 901-11
Mail: standesamt�vgem@thannhausen�de
Steueramt, Sabrina Huber ......................................901-10
Mail: steueramt�vgem@thannhausen�de
Verkehrswesen, Angelika  Nachtrub ......................901-38
Mail: verkehrsrecht�vgem@thannhausen�de
Vorzimmer Gemeinschaftsvorsitzender
Eva-Maria Pachner-Steinle, 
Christine Bentele.......................................................901-28
Mail: vorzimmer�vgem@thannhausen�de

Stadt Thannhausen
Bauhof Thannhausen
Bauhof Thannhausen ..................................08281/798000
Telefax .......................................................... 08281/798002
Handynr.  ..................................................... 0173/8644880
Wasserversorgung Thannhausen 
Maximilian Ruf, Wasserwart ........................ 08281/798001
Telefax .......................................................... 08281/798002

Störmeldungen, Wasser-, 
Abwasserversorgung, ......................................08281/1856
Wasserhärte
Thannhausen mit Nettershausen .......................mittel 10,0
Burg .....................................................................mittel 12,2
Freiwillige Feuerwehr - Feuerwehrhaus
Thannhausen ....................................................08281/3295
Burg .............................................................. 08281/790120
Kindergärten
Kath. Kindergarten St. Vinzenz .......................08281/5656
Evang. Kindergarten Arche Noah ....................08281/6070
Kinderhaus Löwenzahn ...............................08281/900450
Wertstoffhof Thannhausen Carl-Zeiss-Straße  
März - November
Freitag: 13.00 - 17.00 Uhr; Samstag: 09.00 - 14.00 Uhr
Dezember - Februar
Freitag: 13.00 - 17.00 Uhr, Samstag: 09.00 - 13.00 Uhr
Schulen
Anton-Höfer-Grundschule Thannhausen
Telefon ..............................................................08281/1344
Telefax ..............................................................08281/2079
Stadtbücherei Thannhausen
Telefon .........................................................08281/999304
www.buecherei.thannhausen.de
Öffnungszeiten:
Dienstag und Freitag .................von 14.30 Uhr - 18.30 Uhr
Kläranlage Thannhausen
Telefon .......................................................... 08281/999030

Familienstützpunkt Thannhausen
Saskia Kastner, Bahnhofstraße 1
Telefon .......................................................... 08281/798662
familienstützpunkt@thannhausen�de
Öffnungszeiten:
Montag ......................................von 16.30 Uhr - 18.00 Uhr
Dienstag ....................................von 14.00 Uhr - 17.00 Uhr

Markt Münsterhausen
Bauhof
Benjamin Böhm, Bauhofleiter .............Mobil 0172/8669132
zu den Bauhofarbeitszeiten Mo. - Do. 07:00 - 12:00;  
13:00 - 16:30 Uhr, Fr. 07:00 - 12: 00 Uhr
Alexander Weingardt, Wasserwart ...... Mobil 01525/2510006
Freiwillige Feuerwehr Münsterhausen
Feuerwehrhaus ...............................................08281/1468
Grundschule ............................................ 08281/799533-0
Fax ........................................................... 08281/79953325
Kath. Kindergarten St. Josef .........................08281/2145
Wertstoffhof
jeden Samstag .................................09.00 Uhr – 11.00 Uhr
Gemeinde-Elektrizitäts- und Wasserwerk 
Burtenbach
Telefon ........................................................... 08285/9996-0
Bereitschaft .................................................. 0172/5237541
Wasserversorgung Münsterhausen
Störmeldung Wasserversorgung ................. 08281/9874006
Kläranlage Burtenbach - Münsterhausen
Telefon .................................................................08285/433
Bereitschaft .................................................. 0160/7331613
Wasserhärte
Wasserversorgung Münsterhausen
....................................................................... mittel 12,1 dH
Müllentsorgung
Bestellungen / Umtausch / Rückgabe „blaue Vereinstonne“
GRÖGER GMBH -Alexandra Sepp
Telefon .................................................................08221/3606-20
Telefax  ................................................................08221/3606-29
Kontakt Sportverein Münsterhausen
blauevereinstonne@svmuensterhausen.de

Gemeinde Balzhausen
Bauhof
Franz-Kohl-Straße (ehem. Lagerhaus)
Grüngutsammelstelle
Baur Josef
Sa. 01. April - 31. Oktober .......................  9.00 - 12.00 Uhr
Mi. 01. April - 31. Oktober  ..................... 18.00 - 19.00 Uhr
Sa. 01. November - 31. März  ............... 10.00 - 12.00 Uhr
Die Grüngutsammelstelle ist vom 01.12. bis 15.01. 
geschlossen!
Kath. öffentl. Bücherei St. Vitus
Pfarrheim (1.Stock), Hauptstraße 2
Öffnungszeiten:
Montag  .................17.30 - 19.00 Uhr (nicht in den Ferien)
FFW Feuerwehrhaus .................................08281/797950
Grundschule ........08281/6169   .............Fax: 08281/2424
Kindergarten ........08281/2582
Wasserversorgung Balzhausen
Störmeldung Wasserversorgung 
Alexander Weingardt, Wasserwart ............ 01525/2510006
Wasserhärte
Balzhausen mit Kirrberg .......................................hart 17,6
Vakuumanlage Balzhausen/Störmeldungen
...........................................................................08281/4883

Sprechtage anderer Einrichtungen
Sprechtage im Rathaus
Telefon ............................................................. 08281/901-0

SKM Günzburg, Fachstelle AusWege zur Vermeidung 
von Wohnungslosigkeit
Termin nach Vereinbarung

Stellwerk
Anlaufstelle für Fragen rund ums freiwillige Engagement
Termin nach Vereinbarung

Sonstige Einrichtungen
Annahmestelle für pflanzliche Abfälle 
Thannhausen, Komposthof Reili, Münsterhauser Straße 
SA 8:00 – 12:00 Uhr
Zusätzl. 15. März - 15. November:  
MO, MI 18:00 bis 19:00 Uhr und FR 13:00 bis 17:00 Uhr 
Mittelschule Thannhausen
Telefon  .............................................................08281/2610
Telefax  ...........................................................08281/35102
Christoph-von-Schmid Realschule Thannhausen
Telefon ..........................................................08281/999320
Telefax ........................................................08281/9993222
Deutscher Kinderschutzbund e.V. OV THS
Telefon .......................................................... 08281/798875
Telefax .......................................................... 08281/799423
Mail:  ��������������������������������� dksb-thannhausen@t-online�de
Montag  ............................................ 09.00 Uhr - 11.00 Uhr 
Dienstag ........................................... 09.00 Uhr - 11.00 Uhr
...................................................und 12.00 Uhr - 14.00 Uhr 
Mittwoch ........................................... 09.00 Uhr - 11.00 Uhr
...................................................und 11.30 Uhr - 13.00 Uhr
Altenheime
Stadlerstift Thannhausen
Telefon ....................................................... 08281/799509-0
Telefax ....................................................... 08281/799509-8
Katholisches Pfarramt ...................................08281/3443
Ambulante Krankenpflege
Frühmeßstraße 9, Thannhausen
Telefon .................................................................08281/6868
Evangelisches Pfarramt .................................08281/2425
LEW 24-Stunden-Störungshotline: ...................0800/539638
Hilfetelefon „Gewalt gegen Frauen“
Kostenlose 24-Stunden-Hotline .... Tel. 08000 116 016
www.hilfetelefon.de
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Anton-Höfer-Grundschule 
Stellenanzeige

für das Personal des gebundenen Ganztages
der Anton-Höfer-Grundschule Thannhausen

Die Anton-Höfer-Grundschule Thannhausen sucht eine
Mittagsbetreuung für die Ganztagesklassen

(weiblich, männlich, diverse)
für die Aufsicht während des Mittagessens und der offenen Freizeitgestaltung.

Sie sollten gerne mit Kindern arbeiten, wobei pädagogische Erfahrung oder Ausbildung 
von Vorteil, aber kein Muss ist. Die Arbeitszeit beträgt 10 Wochenstunden, der Vertrag 
ist zeitlich befristet bis zum 31.07.2026.
Sie arbeiten in einem tollen Team mit guten Kommunikationsstrukturen und gegen-
seitiger Fürsorge.

Bewerbungen richten Sie bitte an:
Anton-Höfer-Grundschule Thannhausen –
z.Hd. Frau Herdegen/ Fr. Müller, Röschstr. 10,
86470 Thannhausen oder ahgs.thannhausen@t-online.de.
Ihre Fragen beantworten wir gerne unter 08281 1344

Aus dem Rathaus wird 
berichtet

Auszug
aus dem vorläufigen Protokoll der 
öffentlichen Sitzung des Bauaus-
schusses Thannhausen (ohne Gewähr 
und vorbehaltlich der Genehmigung) 
vom 03.06.2025
Der Vorsitzende begrüßt die Anwesenden 
und stellt die ordnungsgemäße Ladung und 
die Beschlussfähigkeit fest. Einwendungen 
gegen die Tagesordnung werden nicht 
erhoben.
XXXXX - Neubau Mehrfamilienhaus 
mit 6 Wohneinheiten und Stellplätzen, 
Fl.Nr. 2295/40 Gemarkung Thann-
hausen, - erneute Entscheidung über 
das gemeindliche Einvernehmen zur 
geänderten Planung
Auf die Beschlussfassung des Bauaus-
schusses vom 02.07.2024 wird Bezug 
genommen. Das gemeindliche Einver-
nehmen konnte der damaligen Planung 
nicht erteilt werden.
Inzwischen liegt eine geänderte Planung 
vor, die im wesentlichen folgende Punkte 
modifiziert:
- Bisherige Tiefgarage entfällt
- Zufahrt zu den neuen Stellplätzen aus-

schließlich über die bestehende Grund-
stückszufahrt; die öffentliche Grünfläche 
ist nicht mehr betroffen

- Grundfläche des Wohngebäudes wurde 
verkleinert

- Antrag auf Ablöse von zwei nicht auf dem 
Grundstück nachgewiesenen Stellplätze

Das Bauvorhaben beurteilt sich noch § 30 
Abs. 1 BauGB. Das Baugrundstück liegt 
im Geltungsbereich des Bebauungsplanes 
„Mittleres Ried Süd“.

Folgende Festsetzung des Bebauungs-
plans können weiterhin nicht vollständig 
eingehalten werden:
§ 5.1 Dachaufbauten sind nicht zugelassen.
Im Geltungsbereich des Bebauungsplans 
wurde bereits der Errichtung von Dach-
gauben zugestimmt.
§ 5.1 Die zulässigen Dachformen (Sattel- 
bzw. Walmdächer) sind in der Bebauungs-
planzeichnung eingetragen (Satteldach). 
Dachneigung 28° - 34°.
Die geplanten Dachgauben sollen mit 
einem Flachdach mit nur 3° Dachneigung 
errichtet werden.
Gemäß § 31 Abs. 2 BauGB kann von den 
Festsetzungen des Bebauungsplans eine 
Befreiung erteilt werden, wenn die Grund-
züge der Planung nicht berührt werden und 
Gründe des Wohls der Allgemeinheit die 
Befreiung erfordern oder die Abweichung 
städtebaulich vertretbar ist oder die Durch-
führung des Bebauungsplans zu einer 
offenbar nicht beabsichtigten Härte führen 
würde und wenn die Abweichung auch 
unter Würdigung nachbarlicher Interessen 
mit den öffentlichen Belangen vereinbar ist.
Stellplätze:
Entsprechend der Stellplatzberechnung 
sind für das Bauvorhaben zehn Stell-
plätze bereit zu halten. Lt. Planzeichnung 
sind 8 Stück auf den Planunterlagen 
eingezeichnet. worden, Die nicht nach-
gewiesenen Stellplätze können nur durch 
Ablösevertrag nachgewiesen werden, 
sofern die Stadt Thannhausen der Ablösung 
zustimmt. Ein Antrag auf Stellplatzablöse 
liegt vor.
Kinderspielplatz:
Nach Art. 7 Abs. 3 BayBO ist für Bauvor-
haben mit mehr als 3 Wohneinheiten ein 
ausreichend großer Kinderspielplatz nach-
zuweisen. Die Planzeichnungen enthalten 
diesbezüglich keine Eintragungen. Ein 
Antrag auf Ablösung von der Kinderspiel-
platzpflicht liegt nicht vor.
Beschluss:
Dem o.g. Bauvorhaben kann das gemeind-
liche Einvernehmen nicht erteilt werden.
Der Vorsitzende wird ermächtigt auf Grund-
lage des vorliegenden Antrags einen ent-
sprechenden Ablösungsvertrag für die auf 

dem Baugrundstück nicht nachweisbaren 
Stellplätze mit dem Antragsteller abzu-
schließen. Sofern keine Ergänzung der 
Planunterlagen hinsichtlich der Eintragung 
eines Kinderspielplatzes erfolgt, wird der 
Vorsitzende, bei Vorliegen eines ent-
sprechenden Antrages, ebenso ermächtigt, 
einen entsprechenden Ablösevertrag abzu-
schließen.
Nach rechtskräftiger Unterzeichnung 
der Ablöseverträge wird der Vor-
sitzende ermächtigt, gegenüber der Bau-
genehmigungsbehörde das gemeindliche 
Einvernehmen zu erteilen.
XXXXX - Errichtung von Gartenmauern, 
Fl.Nr. 405/60, Gemarkung Thannhausen, 
XXXXX
Die geplante Gartenmauer soll mit einer 
Höhe von 2,58 m an der Nord-, Süd- und 
Ostgrenze des Baugrundstückes errichtet 
werden bzw. ist bereits vorhanden. Auf-
grund der geplanten Höhe (über 2,00 m) 
ist die Gartenmauer kein verfahrensfreies 
Bauvorhaben gemäß Art. 57 Abs. 1 Nr. 
7 Buchstabe a) BayBO und somit bau-
genehmigungspflichtig.
Das Bauvorhaben beurteilt sich nach § 30 
Abs. 1 BauGB. Das Baugrundstück liegt 
im Geltungsbereich des Bebauungsplanes 
„Beatussteig“.
Das Bauvorhaben weicht in folgenden 
Punkten von den Festsetzungen des 
Bebauungsplanes ab:
8.2 Einfriedungen:
Als Einfriedungen an öffentlichen Verkehrs- 
und Grünflächen sind senkrechte Holz-
lattenzäune und Metallzäune ohne Mauer-
sockel (keine Maschendrahtzäune), max. 
1,10 m hoch, zulässig.
Die beantragte Gartenmauer grenzt ent-
lang der Ost- und Südgrenze an eine im 
Bebauungsplan festgesetzte öffentliche 
Grünfläche an.
Abweichend von den Festsetzungen des 
Bebauungsplans kann die beantragte 
Gartenmauer, entlang der Ost- und Süd-
grenze, sowohl die Vorgaben zur zulässigen 
Höhe, als auch des verwendeten Materials 
nicht einhalten.
Für die vorgenannten Abweichungen wurde 
vom Bauherrn Antrag auf Befreiung von 
den Festsetzungen des Bebauungsplanes 
gestellt.
Gemäß § 31 Abs. 2 BauGB kann von den 
Festsetzungen des Bebauungsplans eine 
Befreiung erteilt werden, wenn die Grund-
züge der Planung nicht berührt werden und 
Gründe des Wohls der Allgemeinheit die 
Befreiung erfordern oder die Abweichung 
städtebaulich vertretbar ist oder die Durch-
führung des Bebauungsplans zu einer 
offenbar nicht beabsichtigten Härte führen 
würde und wenn die Abweichung auch 
unter Würdigung nachbarlicher Interessen 
mit den öffentlichen Belangen vereinbar ist.
Es ist nicht zu erkennen, dass die 
Umsetzung der Festsetzungen des 
Bebauungsplans zu einer nicht 
beabsichtigten Härte führen würde. 
Allerdings ist zu befürchten, dass das Vor-
haben zu einer, nicht gewünschten städte-
baulichen Entwicklung führen wird. Aus 
Sicht der Verwaltung kann deshalb einer 
Befreiung von den Festsetzungen des 
Bebauungsplans nicht zugestimmt werden.
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Beschluss:
Dem o.g. Bauvorhaben kann des gemeind-
liche Einvernehmen nicht erteilt werden.
XXXXX - Abruch Wohnhaus mit Scheune 
und Neubau eines Mehrfamilienhauses 
mit 6 Wohneinheiten und Stellplätzen, 
Fl.Nr. 204, Gemarkung Thannhausen, 
XXXXX
Das Bauvorhaben beurteilt sich nach 
§ 34 Abs. 1 BauGB. Innerhalb der im 
Zusammenhang bebauten Ortsteile ist 
ein Vorhaben zulässig, wenn es sich nach 
Art und Maß der baulichen Nutzung, der 
Bauweise und der Grundstücksfläche, 
die überbaut werden soll, in die Eigenart 
der näheren Umgebung einfügt und die 
Erschließung gesichert ist. Die Anforderung 
an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse 
müssen gewahrt bleiben; das Ortsbild darf 
nicht beeinträchtigt werden.
Das geplante Vorhaben befindet sich im 
förmlich festgesetzten Sanierungsgebiet 
der Stadt Thannhausen und bedarf auf 
Grundlage der Regelungen des § 144 Abs. 
1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 145 BauGB einer 
sanierungsrechtlichen Genehmigung.
Beschluss:
Dem o.g. Bauvorhaben wird das gemeind-
liche Einvernehmen erteilt.
Der Erteilung der sanierungsrechtlichen 
Genehmigung wird zugestimmt.
Bekanntgabe von Beschlüssen aus 
nichtöffentlicher Sitzung
Der Vorsitzende gibt die nachfolgenden 
Beschlüsse aus nichtöffentlicher Sitzung, 
bei denen die Geheimhaltungsgründe weg-
gefallen sind, bekannt.
TOP 10 aus der Sitzung vom 06.05.2025
Auftragsvergabe – Malerarbeiten 
Wasserwerk Thannhausen
Der Auftrag wird an die Firma Zimmermann, 
Carl-Zeiss-Str. 1, 86470 Thannhausen zu 
einem Angebotspreis von XXXXX € (Brutto) 
vergeben.
TOP 11 aus der Sitzung vom 06.05.2025
Auftragsvergabe – Malerarbeiten Heimat-
museum Thannhausen
Der Auftrag wird an die Firma Zimmermann, 
Carl-Zeiss-Str. 1, 86470 Thannhausen zu 
einem Angebotspreis von XXXXX (Brutto) 
vergeben.
Der Bauausschuss nimmt Kenntnis.
Anfragen/Bekanntgaben/Verschiedenes

Auszug
aus dem vorläufigen Protokoll der 
öffentlichen Sitzung des Umweltaus-
schusses Thannhausen (ohne Gewähr 
und vorbehaltlich der Genehmigung) 
vom 27.05.2025
Der Vorsitzende begrüßt die Anwesenden 
und stellt die ordnungsgemäße Ladung und 
die Beschlussfähigkeit fest. Einwendungen 
gegen die Tagesordnung werden nicht 
erhoben.
Einrichtung Ökokonto
Im Nachgang zur Renovierung der 
Bayersrieder Straße (1377m² Ausgleichs-
fläche) und der Brunnenbauwerke (> 400m² 
Ausgleichsfläche) ist noch eine kleine öko-
logische Ausgleichsfläche anzulegen. Dazu 
hat der Vorsitzende bereits die erforder-
lichen Planungsleistungen beauftragt und 
veranlasst, dass das vorgesehene Grund-

stück mit 24.080m² zu diesem Zweck 
(FlNr. 2326) komplett überplant werden 
soll, statt nur in einem Teilbereich. Dabei 
werden mehr Ökopunkte erreicht als nötig, 
die dann auch verzinst werden und für 
zukünftige Maßnahmen mit Ausgleichs-
pflicht verwendet werden können. Vor-
gesehen ist die Umwandlung der jetzt als 
Grünland genutzten Fläche in extensiv 
bewirtschaftete Wiese, das heißt, dass eine 
besondere Saatmischung verwendet wird 
und die Wiese nur zu vorgegebenen Zeiten 
gemäht werden darf.
Aus dem Gremium kam die Anregung, ob 
nicht auch Heckenstruckturen integriert 
werden können.
Der Ausschuss nimmt Kenntnis.
Störche im Stadtgebiet
Aufgrund des reichen Nahrungsangebots 
im Mindeltal nahm die Storchenpopulation 
immer mehr zu. Heuer versuchen viele 
Storchenpaare, im besiedelten Bereich 
beispielsweise auf Dächern, Strommasten 
oder auch auf dem Kirchturm zu nisten. 
Dies ist aus statischen Gründen – ein Nest 
wird mehrere hundert Kilogramm schwer – 
oft nicht möglich. Bei Strommasten besteht 
die Gefahr von Stromschlägen und damit 
verbunden auch Störungen im Stromnetz.
Sobald ein erfolgreicher Nistversuch 
erfolgte, ist das Nest streng geschützt.
Der Vorsitzende berichtet, dass es 
Gespräche bezüglich neuer Nisthilfen 
gibt, die Finanzierung soll möglichst auf 
Spendenbasis erfolgen.
Abschlussbericht European Energy Award
Bis zum 30.04.2025 nahm die Stadt Thann-
hausen am „European Energy Award“ 
teil. Im Rahmen des Programms wurden 
Themengebiete, die sich vorwiegend im 
Bereich Energie-, Umwelt- und Klimaschutz 
bewegen, betrachtet. Mit dem Energie- 
und Umweltzentrum Allgäu hatten wir 
einen hervorragenden Partner gefunden, 
der uns im Energieteam der Stadt Thann-
hausen beratend zur Seite stand. In diesem 
Rahmen wurde auch eine Energie- und 
Treibhausgasbilanz der Stadt Thannhausen 
erstellt. Leider waren für eine Verlängerung 
des EEA-Zeitraums keine Fördermittel mehr 
zur Verfügung und damit endete auch das 
Projekt des EEA zum 30.04.2025. Die bis-
her regelmäßigen Energieteamsitzungen 
sollen allerdings auch weiterhin stattfinden. 
Gefördert wurde die Maßnahme von der 
Regierung von Schwaben nach den Richt-
linien „Klimaschutz in Kommunen“, der Ver-
wendungsnachweis wurde inzwischen bei 
der Regierung von Schwaben eingereicht.
Der Umweltausschuss nimmt nach kurzer 
Diskussion Kenntnis vom Abschlussbericht 
zur Teilnahme am European Energy Award.
Information des Vorsitzenden zu 
weiteren Aktivitäten im Bereich des 
Klima- und Umweltschutzes sowie der 
Erneuerbaren Energien
Information des Vorsitzenden zu weiteren 
Aktivitäten im Bereich des Klima- und 
Umweltschutzes sowie der Erneuerbaren 
Energien
u.a.:
• Wärmeplanung
• Endlagersuche für hochradioaktive Abfälle
• Teilfortschreibung wird Windenergie 

des Regionalplans
Anfragen/Bekanntgaben/Verschiedenes

Impressum:
Herausgeber und verantwortlich für den 
amtlichen Teil ist die Verwaltungsgemein-
schaft Thannhausen. Für alle nichtamt-
lichen Veröffentlichungen übernimmt die 
Verwaltungsgemeinschaft Thannhausen 
keinerlei Gewähr. Der sonstige Inhalt des 
Informationsblattes obliegt der Verant-
wortung des jeweiligen Autors.
Auflage: 4.000 Stück

Sonstiges

Stadtbücherei  
Thannhausen

Vorlesenachmittag
für Kindergarten- und 

Grundschulkinder 
in der Stadtbücherei 

Thannhausen

Am
Dienstag, 01. Juli 2025

um 15 Uhr
liest Frau Seywald

„Richtig clever - Experimente“
und experimentiert
mit den Kindern.
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Aus dem Rathaus wird 
berichtet

Auszug
aus dem vorläufigen Protokoll der 
öffentlichen Sitzung des Marktgemeinde-
rates (ohne Gewähr und vorbehaltlich 
der Genehmigung) vom 02.06.2025
Der Vorsitzende begrüßt die Anwesenden 
und stellt die ordnungsgemäße Ladung und 
die Beschlussfähigkeit fest. Einwendungen 
gegen die Tagesordnung werden nicht 
erhoben.
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 
2025 mit Finanzplanung 2024 - 2028
Zur Sitzung erhielt jedes Mitglied die Ent-
würfe der Haushaltssatzung und des Haus-
haltsplans 2025 mit Finanzplanung. In der 
Finanzausschusssitzung am 27.03.2025 
und in der Marktgemeinderatssitzung am 
07.04.2025 fand eine Vorberatung statt.
Beschluss:
Der Marktgemeinderat beschließt die in der 
Anlage beigefügte Haushaltssatzung 2025 
und den Haushaltsplan 2025 mit den darin 
enthaltenen Ansätzen und Abschlusszahlen 
zu erlassen. Der Finanzplanung 2024 bis 
2028 wird zugestimmt.
Markt Burtenbach - Änderung des 
Flächennutzungsplans für den Bereich 
„Änderung und Erweiterung Gewerbe-
gebiet und Sondergebiet Freiflächen-
photovoltaik Bildhölzle - Entwurf - 
Beteiligung der Behörden und sonstiger 
Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 
Abs. 2 BauGB
Der Markt Burtenbach hat die Änderung 
des Flächennutzungsplans für den Bereich 
„Änderung und Erweiterung Gewerbe-
gebiet und Sondergebiet Freiflächenphoto-
voltaik Bildhölzle“ beschlossen. Der Markt 
Münsterhausen wird als Nachbargemeinde 
am Aufstellungsverfahren gemäß § 4 Abs. 
2 BauGB beteiligt und um Stellungnahme 
zum Entwurf gebeten.
Beschluss:
Der Markt Münsterhausen erhebt keine 
Einwendungen gegen den Entwurf der 
Änderung des Flächennutzungsplans für 
den Bereich „Änderung und Erweiterung 
Gewerbegebiet und Sondergebiet Frei-
flächenphotovoltaik Bildhölzle“ des Marktes 
Burtenbach.
Markt Burtenbach - Bebauungsplan 
„Änderung und Erweiterung Gewerbe-
gebiet und Sondergebiet Freiflächen-
photovoltaik Bildhölzle - Entwurf - 
Beteiligung der Behörden und sonstiger 
Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 
Abs. 2 BauGB
Der Markt Burtenbach hat die Aufstellung 
des Bebauungsplans „Änderung und 
Erweiterung Gewerbegebiet und Sonder-
gebiet Freiflächenphotovoltaik Bildhölzle“ 
beschlossen. Der Markt Münsterhausen 
wird als Nachbargemeinde am Aufstellungs-
verfahren gemäß § 4 Abs. 2 BauGB 
beteiligt und um Stellungnahme zum Ent-

wurf gebeten.
Beschluss:
Der Markt Münsterhausen erhebt keine 
Einwendungen gegen den Entwurf 
des Bebauungsplans „Änderung und 
Erweiterung Gewerbegebiet und Sonder-
gebiet Freiflächenphotovoltaik Bildhölzle“ 
des Marktes Burtenbach.
Mögliche Stellplatzsatzung für den Markt 
Münsterhausen - Kommunalisierung 
der bisher staatlichen Pflicht zur Her-
stellung von Stellplätzen mit Wirkung 
zum 01.10.2025 gemäß dem ersten 
Modernisierungsgesetz Bayern vom 
23.12.2024 (Änderungen der Bayerischen 
Bauordnung und der Garagen- und Stell-
platzverordnung) - Klärung der weiteren 
Vorgehensweise 
Mit Novelle der Bayerischen Bauordnung 
durch das erste Modernisierungsgesetz 
Bayern vom 23.12.2024 (BayGVBl 24/2024) 
wird die bisher staatliche Pflicht zur Her-
stellung von Stellplätzen mit Wirkung zum 
01.10.2025 kommunalisiert. Dies bedeutet, 
dass die entsprechenden staatlichen 
Pflichten zu diesem Zeitpunkt entfallen.
Gemäß dem mit Wirkung vom 01.10.2025 
geänderten Art. 47 Abs. 1 Satz 1 
Bayerische Bauordnung (BayBO) sind Stell-
plätze auf dem Baugrundstück oder auf 
einem geeigneten Grundstück in der Nähe 
des Baugrundstücks herzustellen, wenn 
die Gemeinde dies durch Satzung nach 
Art. 81 Abs. 1 Nr. 4 BayBO angeordnet hat. 
Ebenso wird mit Wirkung vom 01.10.2025 
die Anlage der Garagen- und Stellplatzver-
ordnung (GaStellV) geändert.
Satzungen, die auf Grundlage von Art. 
81 Abs. 1 Nr. 4 BayBO in einer bis ein-
schließlich 30.09.2025 geltenden Fassung 
erlassen worden sind, gelten fort, wenn sie 
die in der Anlage zur Garagen- und Stell-
platzverordnung festgelegten Höchstzahlen 
nicht überschreiten (Neu gefasster Art. 83 
Abs. 5 Satz 2 BayBO). Im Übrigen treten 
diese Satzungen mit Ablauf des 30.09.2025 
außer Kraft (Neu gefasster Art. 83 Abs. 5 
Satz 3 BayBO).
Der Markt Münsterhausen verfügt über 
keine Stellplatzsatzung. Diese Thematik 
wurde in der Sitzung des Marktgemeinde-
rates Münsterhausen am 04.07.2022, 
Tagesordnungspunkt 6, zurückgestellt.
Für den Markt Münsterhausen ergibt 
sich demnach die Möglichkeit, bis zum 
30.09.2025 eine neue Stellplatzsatzung 
entsprechend dem Satzungsmuster des 
Bayerischen Gemeindetags und des 
Bayerischen Städtetags (vorliegend seit 
14.04.2025) zu erlassen.
Für Gebäude mit Wohnungen sind bei-
spielsweise neu nach der GaStellV 2 Stell-
plätze je Wohnung, bei Mietwohnungen für 
die eine Bindung nach dem Bayerischen 
Wohnraumförderungsgesetz besteht, 0,5 
Stellplätze, festgelegt. Bei Kirchen sind neu 
nach der GaStellV 1 Stellplatz je 30 Sitz-
plätze vorgeschrieben; für Spiel- und Auto-
matenhallen, Billard-Salons und sonstige 
Vergnügungsstätten gibt neu die GaStellV 
1 Stellplatz je 20 m² Nutzungsfläche, 
mindestens 3 Stellplätze, vor.
Das neue Satzungsmuster sieht optionale 
Mobilitätsbausteine zu den Themen lage-
bedingte Ermäßigung, Fahrrad ersetzt 
Pkw und qualifiziertes Mobilitätskonzept 

sowie weitere optionale Bausteine zu den 
Themen Verbot eintöniger Flächennutzung, 
Begrünung der Dächer von Stellplatz- und 
Garagenanlagen sowie Begrünung der 
Fassaden von Garagenanlagen vor.
Die satzungsgemäße Festlegung einer 
geringeren Zahl notwendiger Stellplätze 
gegenüber der GaStellV ist möglich (Neu 
gefasster Art. 47 Abs. 2 Satz 2 BayBO).
Der Vorsitzende erläutert die Sach- und 
Rechtslage.
Beschluss:
Bis zum 30.09.2025 wird eine neue 
Stellplatzsatzung entsprechend dem 
neuen Satzungsmuster des Bayerischen 
Gemeindetags und des Bayerischen 
Städtetags erlassen. Zugrunde gelegt 
werden die o.g. Regelungen der GaStellV 
mit optionaler Ablöse im Ermessen des 
Marktes ohne weitere optionale Bau-
steine mit differenzierter Bemessung für 
Gebäude mit Wohnungen bei Wohnflächen 
von weniger als 65 m² mit 1 Stellplatz je 
Wohnung und bei Wohnflächen ab 65 m² 
mit 2 Stellplätzen je Wohnung.
Die Verwaltung wird mit der Erstellung des 
Satzungsentwurfes beauftragt.
Mögliche Spielplatzsatzung für den Markt 
Münsterhausen - Kommunalisierung 
der bisher staatlichen Pflicht zur Her-
stellung von Spielplätzen mit Wirkung 
zum 01.10.2025 gemäß dem ersten 
Modernisierungsgesetz Bayern 
vom 23.12.2024 (Änderungen der 
Bayerischen Bauordnung) - Klärung der 
weiteren Vorgehensweise
Mit Novelle der Bayerischen Bauordnung 
durch das erste Modernisierungsgesetz 
Bayern vom 23.12.2024 (BayGVBl 24/2024) 
wird die bisher staatliche Pflicht zur Her-
stellung von Spielplätzen mit Wirkung zum 
01.10.2025 kommunalisiert. Dies bedeutet, 
dass die entsprechenden staatlichen 
Pflichten zu diesem Zeitpunkt entfallen.
Art. 7 Abs. 3 Bayerische Bauordnung 
(BayBO), wonach bei der Errichtung von 
Gebäuden mit mehr als drei Wohnungen 
ein ausreichend großer Kinderspielplatz 
anzulegen ist (einschließlich weiterer 
Definierungen nach Art. 47 Abs. 3 BayBO 
mit Ablösungsregelungen) wurde auf-
gehoben (ebenso wie Art. 47 Abs. 3 
BayBO).
Neu gefasst wurde Art. 81 Abs. 1 Nr. 3 
BayBO. Danach können die Gemeinden 
durch Satzung im eigenen Wirkungskreis 
örtliche Bauvorschriften über die Pflicht 
erlassen, bei der Errichtung von Gebäuden 
mit mehr als fünf Wohnungen einen Spiel-
platz angemessener Größe und Aus-
stattung zu errichten, auszustatten und 
zu unterhalten, sowie die Lage des Spiel-
platzes, die Art der Erfüllung einschließlich 
der Ablöse dieser Pflicht regeln. Soweit 
die Pflicht auch für Gebäude gilt, die dem 
Wohnen von Senioren und Studenten 
bestimmt sind, ist gemäß Art. 81 Abs. 1 Nr. 
3 BayBO neu ein Recht des Bauherrn auf 
Ablöse dieser Pflicht vorzusehen, wobei der 
Ablösebetrag 5.000,00 € je abzulösenden 
Spielplatz nicht übersteigen darf; mit der 
Ablöse vereinnahmte Geldbeträge hat die 
Gemeinde für die Herstellung oder Unter-
haltung örtlicher Kinder- oder Jugendfrei-
zeiteinrichtungen zu verwenden.
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Die neue Satzungsermächtigung des 
Art. 81 Abs. 1 Nr. 3 BayBO wurde gegen-
über der bisherigen Ermächtigung inhalt-
lich eingeschränkt. Nach der bisherigen 
Ermächtigung waren Regelungen über die 
Lage, Größe, Beschaffenheit, Ausstattung 
und Unterhaltung von Spielplätzen, die Art 
der Erfüllung sowie über die Ablöse der 
Pflicht möglich.
Eine gesetzliche Befristung zum Erlass 
einer Spielplatzsatzung wurde nicht ein-
geführt.
Der Markt Münsterhausen verfügt über 
keine Spielplatzsatzung. Diese Thematik 
wurde in der Sitzung des Marktgemeinde-
rates Münsterhausen am 07.03.2022, 
Tagesordnungspunkt 10, vertagt. Für 
den Markt Münsterhausen ergibt sich die 
Möglichkeit, eine Spielplatzsatzung ent-
sprechend dem Satzungsmuster des 
Bayerischen Gemeindetags und des 
Bayerischen Städtetags (vorliegend seit 
14.04.2025) zu erlassen.
Das o.g. Satzungsmuster sieht je 25 m² 
Wohnfläche den Nachweis von 1,5 m² Spiel-
platzfläche, mindestens jedoch 50 m², vor. 
Für je 50 m² Fläche ist der Spielplatz laut 
o.g. Satzungsmuster mit mindestens einem 
Spielsandbereich (Mindestgröße 4 m²), einem 
ortsfesten Spielgerät, einer ortsfesten Sitz-
gelegenheit sowie ausreichend Schatten 
spendenden Elementen auszustatten. Mit o.g. 
Satzungsmuster ist die optionale Ablöse im 
Ermessen der Gemeinde aufgeführt. Gemäß 
Fußnote 6 zu o.g. Satzungsmuster kann es 
sich etwa bei stark schwankenden oder ört-
lich sehr unterschiedlichen Marktlagen und 
Kostenentwicklungen empfehlen, die Höhe 
des Ablösebetrags nicht in der Satzung, 
sondern durch Festlegung und Fortschreibung 
der Höhe im Wege einer Beschlussfassung 
durch den Marktrat, zu regeln.
Der Vorsitzende erläutert die Sach- und 
Rechtslage.
Beschluss:
Es wird mit Wirkung vom 01.10.2025 eine 
Spielplatzsatzung entsprechend dem 
neuen Satzungsmuster des Bayerischen 
Gemeindetags und des Bayerischen 
Städtetags mit optionaler Ablöse im 
Ermessen des Marktes erlassen.
Die Verwaltung wird mit der Erstellung des 
Satzungsentwurfes beauftragt.
Bekanntgabe von Beschlüssen aus 
nichtöffentlicher Sitzung
Der Vorsitzende gibt die nachfolgenden 
Beschlüsse aus nichtöffentlicher Sitzung, 
bei denen die Geheimhaltungsgründe weg-
gefallen sind, bekannt:
TOP 13 aus der Sitzung vom 05.05.2025
Erneuerung der Bushaltestelle in der 
Kirchenstraße - Auftragsvergabe Bau-
leistungen 
Der Auftrag für die Bauleistungen zur 
Erneuerung der Bushaltestelle in der 
Kirchenstraße wird zu einem Angebots-
preis von brutto XXXXX an die Firma 
Grimbacher, 86505 Münsterhausen, ver-
geben, die das wirtschaftlichste Angebot 
abgegeben hat. Die Differenzkosten hiervon 
bedingt durch den teueren Ausbau sind von 
der Firma Grimbacher, Münsterhausen, zu 
übernehmen. Die Nutzung auf der Fläche 
der Firma Grimbacher muss geregelt 
werden.

TOP 14 aus der Sitzung vom 05.05.2025
Neubau einer Mastsirene - Auftragsver-
gabe
Der Auftrag für die Lieferung und Montage 
einer Mastsirene wird zu einem Angebots-
preis von brutto XXXXX an die Firma 
Häusler Funksysteme GmbH, 86859 Igling, 
vergeben, die das wirtschaftlichste Angebot 
abgegeben hat.
TOP 3 aus der Sitzung vom 12.05.2025
Kita-Erweiterung - Sachstandsbericht 
- Beratung und Beschlussfassung zur 
weiteren Vorgehensweise
Der Marktgemeinderat Münsterhausen 
spricht sich auf Grundlage der aktuellen 
Bedarfsanalyse einstimmig für die Planung 
einer Erweiterung der Kindertagesein-
richtung um drei Gruppen aus. Vorgesehen 
sind zwei Hortgruppen sowie eine alters-
gemischte Flexgruppe (2 – 4 Jahre) mit 
optionaler Erweiterungsmöglichkeit nördlich 
der Grundschule.
Die Verwaltung wird beauftragt, gemeinsam 
mit dem Landratsamt Günzburg ein ent-
sprechendes Raumprogramm für die drei 
Gruppen abzustimmen.
Zudem ist zu prüfen, ob und in welchem 
Umfang eine Förderung nach dem Finanz-
ausgleichsgesetz (FAG) möglich ist – ins-
besondere im Falle einer Umsetzung mit 
einem Generalunternehmer (GU). Eine 
Abstimmung mit der zuständigen Förder-
stelle erfolgt durch die Verwaltung.
Der Vorsitzende wird beauftragt, in den 
kommenden Tagen das Gespräch mit dem 
Träger zu suchen, um die weiteren Schritte 
gemeinsam abzustimmen.
TOP 4 aus der Sitzung vom 12.05.2025
Bau der Vereinshalle Faschingsfreunde 
Münsterhausen e.V. – Antragstellung im 
Rahmen der Dorferneuerungsrichtlinien 
(DorfR 2024) durch den Markt Münster-
hausen
Der Marktgemeinderat Münsterhausen 
befürwortet das Projekt „Vereinshalle 
Münsterhausen“ und beauftragt die Ver-
waltung mit der Antragstellung zur 
Förderung nach den Dorferneuerungsricht-
linien (DorfR 2024, Punkt 2.7) beim Amt 
für Ländliche Entwicklung Schwaben. Der 
Markt Münsterhausen tritt dabei als Antrag-
steller und Bauherr auf.
Nach erfolgter Förderzusage wird ein Ver-
trag mit den beteiligten Vereinen zur Durch-
führung, Nutzung und weiteren Umsetzung 
des Projekts abgeschlossen.
Der Marktgemeinderat nimmt Kenntnis.
Anfragen/Bekanntgaben/Verschiedenes
Der Vorsitzende berichtet:
1. Fronleichnam findet wir die letzten 

Jahre am 19. Juni 2025 in Münster-
hausen statt

2. Zum laufenden Flurbereinigungs-
verfahren Münsterhausen IV - Unter-
nehmensverfahren Flurneuordnung 
findet eine Teilnehmerversammlung am 
8.10.2025 als Info vorab zur Bekannt-
gabe des Flurbereinigungsplan statt.

3. Unsere Fußballer der SG Münster-
hausen/Mindeltal sind vorzeitig Meister 
der SAISON 24/25 geworden in der 
AK West 1 Herren – Herzlichen Glück-
wunsch.

Sonstiges

Markt Münsterhausen

 Foto: Erwin Haider, 1� Bürgermeister

Ein wichtiger Schritt für die Nahver-
sorgung in Münsterhausen
Baubeginn für Norma-Markt mit 
Bäcker, Metzger, Getränkemarkt und 
mehr
Mit großer Freude können wir mitteilen, 
dass die Bauarbeiten für den neuen Norma-
Einkaufsmarkt mit integriertem Bäcker- und 
Metzgerbereich sowie einem separaten 
Getränke-Fachmarkt in Münsterhausen 
begonnen haben. Die neue Einkaufs-
möglichkeit entsteht direkt am Kreisver-
kehr an der Edelstetter Straße, einem gut 
erreichbaren und zukunftsfähigen Standort.
Die Verbesserung der Nahversorgung war 
in den vergangenen Jahren ein zentrales 
Thema - nicht nur in der Gemeinderats-
arbeit, sondern auch im Gemeindeent-
wicklungskonzept (GEK), bei dem viele 
Bürgerinnen und Bürger ihre Wünsche und 
Anregungen eingebracht haben. Gerade für 
ältere Menschen, Familien mit Kindern oder 
Bürgerinnen und Bürger ohne eigenes Auto 
ist eine funktionierende Nahversorgung im 
Ort von großer Bedeutung. Sie sichert die 
Grundversorgung, stärkt die Lebensqualität 
und macht unseren Markt Münsterhausen 
noch lebenswerter.
Der neue Discounter bietet auf rund 
1.200 m² Verkaufsfläche ein breites und 
umschlagstarkes Sortiment an Lebens-
mitteln und Artikeln des täglichen Bedarfs. 
Ergänzt wird das Angebot durch einen 
Bäckerei- und Metzgereibereich mit 
etwa 270 m² Fläche plus Außenbereich 
- ideal für den schnellen Einkauf, eine 
kleine Pause oder auch als Treffpunkt 
für Bürgerinnen und Bürger. So entsteht 
neben dem praktischen Nutzen auch ein 
Ort der Begegnung und des Austauschs, 
was besonders im ländlichen Raum einen 
wichtigen sozialen Beitrag leistet. Der 
Getränke-Fachmarkt umfasst rund 700 m² 
Verkaufsfläche.
Besonders hervorzuheben ist, dass der 
Standort sowohl für Autofahrer mit aus-
reichend Parkplätzen als auch für Radfahrer 
und Fußgänger sehr gut erreichbar ist. 
Zusätzlich ist eine E-Ladestation für Elektro-
fahrzeuge vorgesehen. Auch die Möglich-
keit, beim Einkauf Bargeld abzuheben, wird 
angeboten - ein vielfach genannter Wunsch 
aus dem GEK. Eine Post- und Paketstation 
ist ebenfalls geplant und wird das Service-
angebot weiter abrunden.
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Die Gemeinde Münsterhausen hat sich 
im Rahmen der Bauleitplanung aktiv 
für die Ansiedlung dieses Marktes ein-
gesetzt. Unser Dank gilt insbesondere den 
beteiligten Grundstückseigentümern, die 
diese Entwicklung durch ihre Unterstützung 
möglich gemacht haben.
Mit diesem Projekt gehen wir einen 
bedeutenden Schritt in Richtung zukunfts-
fähiger Versorgung im ländlichen Raum - 
für Jung und Alt, für alle Generationen.

Markt Münsterhausen
Information zur Hundesteuer 
und Anmeldepflicht für Hunde in 
Münsterhausen
Liebe Bürgerinnen und Bürger,
wir möchten Sie daran erinnern, dass 
gemäß der geltenden Hundesteuersatzung 
des Marktes Münsterhausen alle Hunde, 
die älter als vier Monate sind, bei der 
Gemeinde angemeldet werden müssen. 
Diese Pflicht gilt unabhängig davon, ob der 
Hund neu angeschafft wurde oder bereits 
länger im Haushalt lebt.
Die Anmeldung muss innerhalb eines 
Monats nach Anschaffung oder nach Voll-
endung des vierten Lebensmonats erfolgen. 
Bitte geben Sie dabei Herkunft, Alter und 
Rasse des Hundes an. Falls eine Steuerbe-
freiung oder -ermäßigung in Frage kommt 
(z. B. bei Rettungs-, Blinden- oder Tierheim-
hunden), legen Sie bitte entsprechende 
Nachweise bei.
Die Hundesteuer beträgt ab dem 
01.01.2025:
- für den ersten Hund: 75,00 Euro pro Jahr,
- für jeden weiteren Hund: 100,00 Euro pro Jahr

Die vollständige Hundesteuersatzung 
sowie die aktuelle Änderung finden Sie 
auf unserer Website unter: https://www.
muensterhausen.de/ortsrecht-satzungen-
muensterhausen
Wir danken Ihnen für Ihre Mithilfe und Ihr 
Verständnis. Mit Ihrer Anmeldung leisten 
Sie einen wichtigen Beitrag zur Ordnung 
und Transparenz in unserer Gemeinde.
Mit freundlichen Grüßen
Ihr Markt Münsterhausen

Markt Münsterhausen
Flurneuordnung Münsterhausen IV - wie 
geht es weiter?
Teilnehmerversammlung am 8. Oktober 
2025, Veranstaltungsort: wird noch 
bekanntgegeben. Die persönliche Ein-
ladung zur Versammlung erfolgt separat.
Liebe Bürgerinnen und Bürger,
im Rahmen des Unternehmensverfahrens 
„Münsterhausen IV“ steht ein wichtiger 
nächster Schritt bevor: Am 8. Oktober 
2025 findet eine Teilnehmerversammlung 
statt. Diese Versammlung dient als 
Informationsveranstaltung zur Vorbereitung 
auf die offizielle Bekanntgabe des Flur-
bereinigungsplans, die voraussichtlich im 
letzten Quartal 2025 erfolgen wird.
Was ist ein Flurbereinigungsplan?
Der Flurbereinigungsplan wird von der 
zuständigen Behörde erstellt. Er fasst alle 
Ergebnisse und Regelungen des Ver-
fahrens zusammen - darunter:
* eine Übersicht über alte und neue Grundstücke,
* Informationen zu Eigentumsverhältnissen 

und Abfindungen,
* sowie Karten, Verzeichnisse und Abrechnungen.

Was erhalten die Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer?
Jede Grundstückseigentümerin und jeder 
Grundstückseigentümer bekommt mit der 
Bekanntgabe:
Auszug aus dem Flurbereinigungsplan
Forderungsnachweis (Zu- und 
Abbuchungen von Flächen, Ausgleich in 
Land oder Geld)
Abfindungsnachweis
Abfindungskarte / neues Bestandsblatt
Zudem erhalten alle ein Infoblatt mit 
weiteren Erklärungen.
Was passiert mit bestehenden 
Belastungen?
Ein Belastungsnachweis (z. B. bestehende 
Grundschulden) wird aktuell erstellt und 
ebenfalls berücksichtigt.
Und wie läuft die Anhörung?
15 Tage nach der Bekanntgabe des Plans 
findet ein offizieller Anhörungstermin statt. 
Dort können Sie Einwände und Wider-
sprüche zum Inhalt des Plans einbringen. 
Wichtig: Nur im Anhörungstermin ist 
ein Widerspruch möglich - spätere Ein-
wendungen sind ausgeschlossen.
Ihr Markt Münsterhausen - für Klarheit und 
Beteiligung im Flurneuordnungsverfahren!

Markt Münsterhausen
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Aus dem Rathaus wird 
berichtet

Auszug
aus dem vorläufigen Protokoll der 
öffentlichen Sitzung des Gemeinderates 
(ohne Gewähr und vorbehaltlich der 
Genehmigung) vom 03.06.2025
Der Vorsitzende begrüßt die Anwesenden 
und stellt die ordnungsgemäße Ladung und 
die Beschlussfähigkeit fest. Einwendungen 
gegen die Tagesordnung werden nicht 
erhoben.
green flexibillity development gmbh, 
PhotVolta GmbH, FBS-Systems GmbH 
- Kostenübernahmeerklärung für die 
Durchführung einer Bauleitplanung zur 
Steuerung von Batteriespeichern
Nunmehr bereits seit April 2024 hat sich 
der Gemeinderat allgemein und bezogen 
auf konkrete Vorhaben mit der Ansiedlung 
von Batteriespeichern in der Nähe des 
Umspannwerks der LVN im Norden Balz-
hausens auseinandergesetzt.
Im Wesentlichen initiiert wurden diese 
Vorhaben durch die Schaffung einer 
sogenannten Einspeisesteckdose 
durch die LVN beim Umspannwerk, in 
der neben Windkraft- und Freiflächen-
Photovoltaikanlagen auch Kapazitäten für 
den Anschluss von Batteriespeichern vor-
gesehen sind.
Mehrheitlich wurde im Gemeinderat bis-
her die Rechtsauffassung der Verwaltung 
mitgetragen, dass eine Zustimmung auf 
Grundlage der rechtlichen Regelungen 
des § 35 Abs. 2 BauGB nicht möglich ist. 
Da jedoch, in Abhängigkeit von Größe 
und Standort, grundsätzlich im Gemeinde-
rat Bereitschaft signalisiert wurde, eine 
gewisse Anzahl von Batteriespeichern 
zur Umsetzung der Energiewende und 
Sicherung der Stromnetze zu akzeptieren, 
wurde wiederholt eine vorhabenbezogene 
Bauleitplanung zur Schaffung der bau-
planungsrechtlichen Zulässigkeit diskutiert. 
Eine konkrete Antragstellung eines Vor-
habenträgers zur Aufstellung eines vor-
habenbezogenen Bebauungsplans zur 
Beratung und Entscheidung durch den 
Gemeinderat als Träger der Planungshoheit 
erfolgte jedoch bisher nicht.
Im Nachgang zur Gemeinderats-
sitzung am 13.05.2025 erfolgten weitere 
Besprechungen mit Vertretern der LVN, der 
LEW und den Vorhabenträgern.
Über die gegenständliche Kostenüber-
nahmeerklärung könnte einerseits die Von 
Netzbetreiber und Vorhabenträger ange-
dachte Zeitschiene umgesetzt werden 
und andererseits zukünftig nicht auszu-
schließende weitere Batteriespeichervor-
haben in der Planungshoheit der Kommune 
verbleiben, die dann wieder in jedem 
Einzelfall über eine mögliche Zustimmung 
entscheiden kann.
Die aufgezeigte Lösung kann nur dann 
weiterverfolgt werden, wenn mit den bisher 
bekannten drei Vorhaben, die auch einen 

Zugang zur Einspeisesteckdose bekommen 
haben, grundsätzlich Einvernehmen 
besteht. Größenordnung und Standorte der 
drei Vorhaben können beiliegendem Lage-
plan entnommen werden.
Beschluss:
Der Kostenübernahmeerklärung für die 
Umsetzung einer Bauleitplanung zur 
Steuerung von Batteriespeicherobjekten 
wird zugestimmt.
Die Verwaltung wird beauftragt, auf dieser 
Grundlage eine vertragliche Vereinbarung 
auszuarbeiten, die vom Vorsitzenden und 
Vertretern der drei Vorhabenträger unter-
zeichnet werden muss.
green flexibility development gmbh - 
Errichtung eines Batteriegroßspeichers, 
Fl.Nr. 171, Gemarkung Balzhausen
Im aktuell neu vorgelegten Antrag hat 
der Bauwerber die bisher zwei bereits 
bekannten Anträge für den Neubau 
von Batteriespeichern in einem Antrag 
zusammengefasst und die nunmehr 
geplante Batteriespeicheranlage ganz im 
Norden des ursprünglichen schon vor-
gesehenen Baugrundstücks situiert. Die 
bisher vorhandene Nähe zur vorhandenen 
Bebauung im Ortsbereich der Gemeinde 
Balzhausen ist somit nicht mehr gegeben.
Auf die Beschlussfassungen des 
Gemeinderates vom 04.02.2025 und 
11.03.2025 wird Bezug genommen. Das 
gemeindliche Einvernehmen wurde in 
beiden Sitzungen nicht erteilt.
Auch aufgrund der auf Grundlage des 
ersten und zweiten Modernisierungs-
gesetz geänderten und seit 01.01.2025 
rechtskräftigen neuen Bayerischen Bau-
ordnung und den erläuternden Vollzugshin-
weisen des bayerischen Bauministeriums 
vom 04.02.2025 muss nunmehr davon 
ausgegangen werden, dass es sich bei 
Batteriespeichern nicht mehr um im Außen-
bereich privilegierte Vorhaben handelt. 
Der mögliche in den Vollzughinweisen 
erläuterte denkbare Privilegierungstat-
bestand für Batteriespeicher auf Grundlage 
der Regelungen des Energiewirtschafts-
gesetzes sind im gegenständlichen Fall der-
zeit nicht einschlägig.
Ergänzend ist anzumerken, dass 
privilegierte Batteriespeicher auf Grundlage 
der aktuellen BayBO verfahrensfrei sind 
und somit keines Genehmigungsverfahrens 
bedürfen.
Denkbar wäre eine bauplanungsrechtliche 
Zulässigkeit im Einzelfall als sonstiges 
Vorhaben, wenn dessen Ausführung 
oder Benutzung öffentliche Belange nicht 
beeinträchtigt. Die hierzu einschlägigen 
Regelungen finden sich in § 35 Abs. 2 i.V.m. 
Abs. 3 BauGB.
Ein öffentlicher Belang nach § 35 Abs. 3 
BauGB ist u.a. die Darstellung des Flächen-
nutzungsplans, dem ein geplantes nicht 
privilegiertes Vorhaben im Außenbereich 
nicht widersprechen darf. Im wirksamen 
Flächennutzungsplan der Gemeinde Balz-
hausen ist die gegenständliche Fläche als 
„Grün-Fläche mit besonderer Bedeutung 
für die Landschaft“ sowie als „Fläche für die 
Landwirtschaft“ dargestellt. Das geplante 
Vorhaben widerspricht somit den Dar-
stellungen des Flächennutzungsplans.
Das Vorhaben befindet sich auch im 
Geltungsbereich des rechtskräftigen 

Bebauungsplans „Mindelmähder – 
Gemeinde Balzhausen“ und entspricht nicht 
dessen Festsetzungen zur Art der baulichen 
Nutzung.
Sofern auf diesen Grundlagen das 
gemeindliche Einvernehmen nicht erteilt 
wird, entspricht dies den rechtlichen Vor-
gaben und wird von der Baugenehmigungs-
behörde im weiteren Verfahren nicht 
beanstandet werden. In der Konsequenz 
muss der Investor in Abstimmung mit 
der Gemeinde ein Bauleitplanverfahren 
anstreben, sofern die Gemeinde grundsätz-
lich dem Vorhaben positiv gegenübersteht. 
Im Rahmen des Bauleitplanverfahrens 
könnten dann auch erschöpfend alle sich 
aufdrängenden Konflikte erkannt und 
gelöst werden. Aus Sicht der Verwaltung 
sollte dieser Variante der Vorzug gegeben 
werden.
In Abwägung aller Umstände und ins-
besondere unter Berücksichtigung der Rolle 
von Batteriespeichern bei der Energie-
wende sowie der Vermeidung von Netz-
überlastungen, der Stabilisierung von 
Netzen und der Erhöhung der Energie-
sicherheit besteht aber auch die Möglich-
keit, im konkreten Einzelfall den öffentlichen 
Belang hinsichtlich des Widerspruchs der 
Darstellungen des Flächennutzungsplans 
zu überwinden und ohne bauleitplanerische 
Begleitung auf Grundlage der Vorgaben des 
§ 35 Abs. 2 BauGB Genehmigungsfähigkeit 
zu erzielen.
Sofern mit dem gegenständlichen Antrag 
grundsätzlich Einvernehmen besteht, 
kann, insbesondere unter Maßgabe einer 
Steuerung weiterer nicht auszuschließender 
Anträge über eine von dem Vorhabenträger 
finanzierte Bauleitplanung im Rahmen der 
Planungshoheit der Kommune, auch nach 
Auffassung der Verwaltung unter Bezug-
nahme auf die Regelungen des § 35 Abs. 2 
BauGB zugestimmt werden.
Bezüglich der Zufahrt grenzt das Grund-
stück im Süden an die Gemeindestraße 
Angerweg an. Die weitere Fahrtstrecke 
zum Batteriespeicherwerk kann über das 
Baugrundstück Fl.Nr. 171, Gemarkung 
Balzhausen führen. Entsprechend der 
Betriebsbeschreibung handelt es sich um 
eine vollautomatisch gesteuerte technische 
Betriebsanlage, die nach Fertigstellung 
keinen Personaleinsatz erfordert und 
somit keine Mitarbeiter vor Ort eingesetzt 
werden. Grundsätzlich will der Bauwerber 
die Erschließung in Abstimmung mit der 
Bayerischen Staatsbauverwaltung zusätz-
lich über die östlich an das Baugrundstück 
angrenzende St 2025 sichern.
Der Vorsitzende weist darauf hin, dass 
sich die Antragsunterlagen im Abgleich 
zu den Unterlagen, die der Ladung bei-
gefügt haben, nochmals geändert haben. 
Die geplanten Batteriespeicher mussten, 
bedingt durch eine bestehende Ver-
sorgungsleitung der Staudenwasser-
versorgung, in der Situierung modifiziert 
werden.
Beschluss:
Die entgegenstehenden Belange des 
öffentlichen Baurechts aus den Vor-
gaben des § 35 Abs. 2 BauGB i.V.m. § 35 
Abs. 3 BauGB und den Festsetzungen 
des Bebauungsplans „Mindelmähder – 
Gemeinde Balzhausen“ sowie die nach-
teiligen Auswirkungen auf das Land-
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schafts- und Ortsbild werden in der 
Gesamtabwägung des Vorhabens ins-
besondere unter Berücksichtigung der Rolle 
von Batteriespeichern bei der Energie-
wende sowie der Vermeidung von Netz-
überlastungen, der Stabilisierung von 
Netzen und der Erhöhung der Energie-
sicherheit nachrangig bewertet.
Der Erteilung der erforderlichen Befreiungen 
von den Festsetzungen des Bebauungs-
plans „Mindelmähder – Gemeinde Balz-
hausen“ wird zugestimmt.
Das gemeindliche Einvernehmen wird erteilt.
green flexibillity development gmbh 
- Antrag auf Durchführung eines 
Bebauungsplanverfahrens mit Änderung 
des Flächennutzungsplans im Parallel-
verfahren für eien teilfläche des Grund-
stücks Fl.Nr. 171 Gemarkung Balzhausen
Beschluss:
Der Tagesordnungspunkt wird unter Bezug-
nahme auf die Beschlussfassungen zu 
Tagesordnungspunkt 1 und Tagesordnungs-
punkt 2 abgesetzt.
FBS-Systems GmbH - Errichtung eines 
Batteriespeichers mit Nebenanlagen Ein-
friedung, Zufahrt, Blitzhschutzmasten 
und Masten zur Fernüberwachung, Fl.Nr. 
159, Gemarkung Balzhausen, Nähe 
Umspannwerk
Auf die Beschlussfassungen des 
Gemeinderates vom 04.02.2025 und 
13.05.2025 wird Bezug genommen. Das 
gemeindliche Einvernehmen wurde in 
beiden Sitzungen nicht erteilt.
Eine erneute Beratung ergibt sich ausschließ-
lich auf Grundlage einer im Vorfeld erfolgten 
Zustimmung des Gemeinderates zur Kosten-
übernahmeerklärung von insgesamt drei 
Vorhabenträgern von Batteriespeichervor-
haben zur Sicherstellung der Planungshoheit 
der Kommune zur Entscheidung über das 
gemeindliche Einvernehmen zu zukünftig 
nicht auszuschließenden weiteren Batterie-
speicherprojekten.
Auch aufgrund der auf Grundlage des 
ersten und zweiten Modernisierungs-
gesetz geänderten und seit 01.01.2025 
rechtskräftigen neuen Bayerischen Bau-
ordnung und den erläuternden Vollzugshin-
weisen des bayerischen Bauministeriums 
vom 04.02.2025 muss nunmehr davon 
ausgegangen werden, dass es sich bei 
Batteriespeichern nicht mehr um im Außen-
bereich privilegierte Vorhaben handelt. 
Der mögliche in den Vollzughinweisen 
erläuterte denkbare Privilegierungstat-
bestand für Batteriespeicher auf Grundlage 
der Regelungen des Energiewirtschafts-
gesetzes sind im gegenständlichen Fall der-
zeit nicht einschlägig.
Ergänzend ist anzumerken, dass 
privilegierte Batteriespeicher auf Grundlage 
der aktuellen BayBO verfahrensfrei sind 
und somit keines Genehmigungsverfahrens 
bedürfen.
Denkbar wäre eine bauplanungsrechtliche 
Zulässigkeit im Einzelfall als sonstiges 
Vorhaben, wenn dessen Ausführung 
oder Benutzung öffentliche Belange nicht 
beeinträchtigt. Die hierzu einschlägigen 
Regelungen finden sich in § 35 Abs. 2 i.V.m. 
Abs. 3 BauGB.
Ein öffentlicher Belang nach § 35 Abs. 3 
BauGB ist u.a. die Darstellung des Flächen-
nutzungsplans, dem ein geplantes nicht 

privilegiertes Vorhaben im Außenbereich 
nicht widersprechen darf. Im wirksamen 
Flächennutzungsplan der Gemeinde Balz-
hausen ist die gegenständliche Fläche als 
„Grün-Fläche mit besonderer Bedeutung 
für die Landschaft“ sowie als „Fläche für die 
Landwirtschaft“ dargestellt. Das geplante 
Vorhaben widerspricht somit den Dar-
stellungen des Flächennutzungsplans.
Sofern auf dieser Grundlage das gemeind-
liche Einvernehmen nicht erteilt wird, ent-
spricht dies den rechtlichen Vorgaben und 
wird von der Baugenehmigungsbehörde 
im weiteren Verfahren nicht beanstandet 
werden. In der Konsequenz muss der 
Investor in Abstimmung mit der Gemeinde 
ein Bauleitplanverfahren anstreben, sofern 
die Gemeinde grundsätzlich dem Vor-
haben positiv gegenübersteht. Im Rahmen 
des Bauleitplanverfahrens könnten dann 
auch erschöpfend alle sich aufdrängenden 
Konflikte erkannt und gelöst werden. Aus 
Sicht der Verwaltung sollte dieser Variante 
der Vorzug gegeben werden.
In Abwägung aller Umstände und ins-
besondere unter Berücksichtigung der Rolle 
von Batteriespeichern bei der Energie-
wende sowie der Vermeidung von Netz-
überlastungen, der Stabilisierung von 
Netzen und der Erhöhung der Energie-
sicherheit besteht aber auch die Möglich-
keit, im konkreten Einzelfall den öffentlichen 
Belang hinsichtlich des Widerspruchs der 
Darstellungen des Flächennutzungsplans 
zu überwinden und ohne bauleitplanerische 
Begleitung auf Grundlage der Vorgaben des 
§ 35 Abs. 2 BauGB Genehmigungsfähigkeit 
zu erzielen.
Sofern mit dem gegenständlichen Antrag 
grundsätzlich Einvernehmen besteht, 
kann, insbesondere unter Maßgabe einer 
Steuerung weiterer nicht auszuschließender 
Anträge über eine von dem Vorhabenträger 
finanzierte Bauleitplanung im Rahmen der 
Planungshoheit der Kommune, auch nach 
Auffassung der Verwaltung unter Bezug-
nahme auf die Regelungen des § 35 Abs. 2 
BauGB zugestimmt werden.
Das Vorhaben grenzt derzeit nur an 
einen öffentlichen Wirtschaftsweg an. Die 
Erschließung muss daher ergänzend über 
einen Wegenutzungsvertrag gesichert 
werden. Die Erteilung des gemeindlichen 
Einvernehmens ist erst nach einvernehm-
lichem Abschluss eines städtebaulichen 
Vertrages möglich.
Beschluss:
Die entgegenstehenden Belange des 
öffentlichen Baurechts aus den Vor-
gaben des § 35 Abs. 2 BauGB i.V.m. § 
35 Abs. 3 BauGB sowie die nachteiligen 
Auswirkungen auf das Landschafts- und 
Ortsbild werden in der Gesamtabwägung 
des Vorhabens insbesondere unter 
Berücksichtigung der Rolle von Batterie-
speichern bei der Energiewende sowie 
der Vermeidung von Netzüberlastungen, 
der Stabilisierung von Netzen und der 
Erhöhung der Energiesicherheit nachrangig 
bewertet.
Das gemeindliche Einvernehmen kann 
derzeit, bedingt durch die nicht gesicherte 
Erschließung, nicht erteilt werden. Die 
Verwaltung wird beauftragt einen städte-
baulichen Vertrag zur Sicherstellung der 
Erschließung zu erstellen und einvernehm-
lich mit dem Bauwerber abzustimmen. 

Der Vorsitzende wird ermächtigt nach ein-
vernehmlich abgeschlossenem städte-
baulichem Vertrag zur Sicherstellung der 
Erschließung gegenüber dem Landratsamt 
Günzburg das gemeindliche Einvernehmen 
zu erteilen.
Stellplatzsatzung der Gemeinde 
Balzhausen vom 07.06.2022 - 
Kommunalisierung der bisher staat-
lichen Pflicht zur Herstellung von Stell-
plätzen mit Wirkung zum 01.10.2025 
gemäß dem ersten Modernisierungs-
gesetz Bayern vom 23.12.2024 
(Änderungen der Bayerischen Bau-
ordnung und der Garagen- und Stell-
platzverordnung) - Klärung der weiteren 
Vorgehensweise
Mit Novelle der Bayerischen Bauordnung 
durch das erste Modernisierungsgesetz 
Bayern vom 23.12.2024 (BayGVBl 24/2024) 
wird die bisher staatliche Pflicht zur Her-
stellung von Stellplätzen mit Wirkung zum 
01.10.2025 kommunalisiert. Dies bedeutet, 
dass die entsprechenden staatlichen 
Pflichten zu diesem Zeitpunkt entfallen.
Gemäß dem mit Wirkung vom 01.10.2025 
geänderten Art. 47 Abs. 1 Satz 1 
Bayerische Bauordnung (BayBO) sind Stell-
plätze auf dem Baugrundstück oder auf 
einem geeigneten Grundstück in der Nähe 
des Baugrundstücks herzustellen, wenn 
die Gemeinde dies durch Satzung nach 
Art. 81 Abs. 1 Nr. 4 BayBO angeordnet hat. 
Ebenso wird mit Wirkung vom 01.10.2025 
die Anlage der Garagen- und Stellplatzver-
ordnung (GaStellV) geändert.
Satzungen, die auf Grundlage von Art. 
81 Abs. 1 Nr. 4 BayBO in einer bis ein-
schließlich 30.09.2025 geltenden Fassung 
erlassen worden sind, gelten fort, wenn sie 
die in der Anlage zur Garagen- und Stell-
platzverordnung festgelegten Höchstzahlen 
nicht überschreiten (Neu gefasster Art. 83 
Abs. 5 Satz 2 BayBO). Im Übrigen treten 
diese Satzungen mit Ablauf des 30.09.2025 
außer Kraft (Neu gefasster Art. 83 Abs. 5 
Satz 3 BayBO).
Die Gemeinde Balzhausen verfügt über 
eine Stellplatzsatzung vom 07.06.2022, die 
in mehreren Punkten die o.g. Anlage zur 
Garagen- und Stellplatzverordnung über-
schreitet.
Für die Gemeinde Balzhausen ergeben sich 
demnach folgende in Betracht kommende 
Möglichkeiten:
1. Die bestehende Stellplatzsatzung vom 

07.06.2022 wird bis zum 30.09.2025 
nicht im o.g. Sinne angepasst bzw. nicht 
geändert: Die Folge wäre, dass die Stell-
platzsatzung vom 07.06.2022 mit Ablauf 
des 30.09.2025 außer Kraft tritt.

2. Die bestehende Stellplatzsatzung vom 
07.06.2022 wird bis zum 30.09.2025 
im o.g. Sinne angepasst: Da die o.g. 
Höchstzahlen der GaStellV dann nicht 
mehr überschritten werden, gilt die 
abgeänderte Stellplatzsatzung ab dem 
01.10.2025 fort.

3. Die bestehende Stellplatzsatzung vom 
07.06.2022 wird bis zum 30.09.2025 
aufgehoben und gleichzeitig bis zum 
30.09.2025 eine neue Stellplatzsatzung 
entsprechend dem Satzungsmuster des 
Bayerischen Gemeindetags und des 
Bayerischen Städtetags (vorliegend seit 
14.04.2025) erlassen.
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Für die in der Stellplatzsatzung vom 
07.06.2022 erfassten Bereiche gilt 
folgendes:

a) Wohnungen: Für Gebäude mit 
Wohnungen sind neu nach der 
GaStellV 2 Stellplätze je Wohnung, 
bei Mietwohnungen für die eine 
Bindung nach dem Bayerischen 
Wohnraumförderungsgesetz 
besteht, 0,5 Stellplätze, fest-
gelegt. Die Stellplatzsatzung 
vom 07.06.2022 beinhaltet die 
Anforderungen bei Einfamilien-
häusern von 2 Stellplätzen, bei 
einem Einfamilienhaus mit Ein-
liegerwohnung von 3 Stellplätzen 
sowie bei einem Mehrfamilien- bzw. 
Appartementhaus von 2 Stellplätzen 
je Wohnung bzw. Appartement.

b) Gebäude mit Büro-, Verwaltungs- 
und Praxisräumen: Für Büro- und 
Verwaltungsräume allgemein sind 
neu nach der GaStellV 1 Stell-
platz je 40 m² Nutzungsfläche 
(NUF) sowie für Räume mit erheb-
lichem Besucherverkehr (Schalter-, 
Abfertigungs- oder Beratungsräume, 
Arztpraxen und dergl.) 1 Stellplatz 
je 30 m² NUF, mindestens 3 Stell-
plätze, vorgeschrieben. Die Stell-
platzsatzung vom 07.06.2022 regelt 
1 Stellplatz je 30 m² Nutzfläche 
(Büro- und Verwaltungsräume all-
gemein) bzw. 1 Stellplatz je 15 m² 
Nutzfläche, jedoch mindestens 3 
Stellplätze (Räume mit erheblichem 
Besucherverkehr).

c) Verkaufsstätten (Läden, Waren- und 
Geschäftshäuser): Hier gibt neu 
die GaStellV 1 Stellplatz je 40 m² 
Verkaufsfläche für den Kundenver-
kehr, mindestens 2 Stellplätze je 
Laden, vor. Die Stellplatzsatzung 
vom 07.06.2022 fordert 1 Stellplatz 
je 30 m² Verkaufsnutzfläche, jedoch 
mindestens 2 Stellplätze je Laden.

d) Gaststätten und 
Beherberungsbetriebe: Hierzu regelt 
neu die GaStellV 1 Stellplatz je 10 
m² Gastfläche bzw. 1 Stellplatz je 6 
Betten; die Stellplatzsatzung vom 
07.06.2022 beinhaltet hierzu 1 Stell-
platz je 8 m² Nettogastraumfläche 
bzw. 1 Stellplatz je 6 Betten.

Das neue Satzungsmuster sieht optionale 
Mobilitätsbausteine zu den Themen lage-
bedingte Ermäßigung, Fahrrad ersetzt 
Pkw und qualifiziertes Mobilitätskonzept 
sowie weitere optionale Bausteine zu den 
Themen Verbot eintöniger Flächennutzung, 
Begrünung der Dächer von Stellplatz- und 
Garagenanlagen sowie Begrünung der 
Fassaden von Garagenanlagen vor.
Die satzungsgemäße Festlegung einer 
geringeren Zahl notwendiger Stellplätze 
gegenüber der GaStellV ist möglich (Neu 
gefasster Art. 47 Abs. 2 Satz 2 BayBO).
Der Ablösungsbetrag beträgt gemäß § 4 
Abs. 2 Satz 1 der Stellplatzsatzung vom 
07.06.2022 je Stellplatz 5.000,00 €.
Der Vorsitzende erläutert die Sach- und 
Rechtslage.
Beschluss:
Die bestehende Stellplatzsatzung vom 
07.06.2022 wird bis zum 30.09.2025 
aufgehoben und gleichzeitig bis zum 

30.09.2025 eine neue Stellplatzsatzung 
entsprechend dem neuen Satzungsmuster 
des Bayerischen Gemeindetags und des 
Bayerischen Städtetags erlassen. Zugrunde 
gelegt werden die o.g. Regelungen 
der GaStellV mit optionaler Ablöse im 
Ermessen der Gemeinde ohne weitere 
optionale Bausteine. Die Verwaltung wird 
mit der Entwurfserstellung der erforder-
lichen Satzung beauftragt.
Mögliche Spielplatzsatzung 
für die Gemeinde Balzhausen - 
Kommunalisierung der bisher staat-
lichen Pflicht zur Herstellung von Spiel-
plätzen mit Wirkung zum 01.10.2025 
gemäß dem ersten Modernisierungs-
gesetz Bayern vom 23.12.2024 
(Änderungen der Bayerischen Bau-
ordnung) - Klärung der weiteren Vor-
gehensweise
Mit Novelle der Bayerischen Bauordnung 
durch das erste Modernisierungsgesetz 
Bayern vom 23.12.2024 (BayGVBl 24/2024) 
wird die bisher staatliche Pflicht zur Her-
stellung von Spielplätzen mit Wirkung zum 
01.10.2025 kommunalisiert. Dies bedeutet, 
dass die entsprechenden staatlichen 
Pflichten zu diesem Zeitpunkt entfallen.
Art. 7 Abs. 3 Bayerische Bauordnung 
(BayBO), wonach bei der Errichtung von 
Gebäuden mit mehr als drei Wohnungen 
ein ausreichend großer Kinderspielplatz 
anzulegen ist (einschließlich weiterer 
Definierungen nach Art. 47 Abs. 3 BayBO 
mit Ablösungsregelungen) wurde auf-
gehoben (ebenso wie Art. 47 Abs. 3 
BayBO).
Neu gefaßt wurde Art. 81 Abs. 1 Nr. 3 
BayBO. Danach können die Gemeinden 
durch Satzung im eigenen Wirkungskreis 
örtliche Bauvorschriften über die Pflicht 
erlassen, bei der Errichtung von Gebäuden 
mit mehr als fünf Wohnungen einen Spiel-
platz angemessener Größe und Aus-
stattung zu errichten, auszustatten und 
zu unterhalten, sowie die Lage des Spiel-
platzes, die Art der Erfüllung einschließlich 
der Ablöse dieser Pflicht regeln. Soweit 
die Pflicht auch für Gebäude gilt, die dem 
Wohnen von Senioren und Studenten 
bestimmt sind, ist gemäß Art. 81 Abs. 1 Nr. 
3 BayBO neu ein Recht des Bauherrn auf 
Ablöse dieser Pflicht vorzusehen, wobei der 
Ablösebetrag 5.000,00 € je abzulösenden 
Spielplatz nicht übersteigen darf; mit der 
Ablöse vereinnahmte Geldbeträge hat die 
Gemeinde für die Herstellung oder Unter-
haltung örtlicher Kinder- oder Jugendfrei-
zeiteinrichtungen zu verwenden.
Die neue Satzungsermächtigung des 
Art. 81 Abs. 1 Nr. 3 BayBO wurde gegen-
über der bisherigen Ermächtigung inhalt-
lich eingeschränkt. Nach der bisherigen 
Ermächtigung waren Regelungen über die 
Lage, Größe, Beschaffenheit, Ausstattung 
und Unterhaltung von Spielplätzen, die Art 
der Erfüllung sowie über die Ablöse der 
Pflicht möglich.
Eine gesetzliche Befristung zum Erlass 
einer Spielplatzsatzung wurde nicht ein-
geführt.
Die Gemeinde Balzhausen verfügt über 
keine Spielplatzsatzung. Für die Gemeinde 
Balzhausen ergibt sich die Möglichkeit, 
eine Spielplatzsatzung entsprechend 
dem Satzungsmuster des Bayerischen 
Gemeindetags und des Bayerischen 

Städtetags (vorliegend seit 14.04.2025) zu 
erlassen.
Das o.g. Satzungsmuster sieht je 25 m² 
Wohnfläche den Nachweis von 1,5 m² 
Spielplatzfläche, mindestens jedoch 50 m², 
vor. Für je 50 m² Fläche ist der Spielplatz 
laut o.g. Satzungsmuster mit mindestens 
einem Spielsandbereich (Mindestgröße 
4 m²), einem ortsfesten Spielgerät, einer 
ortsfesten Sitzgelegenheit sowie aus-
reichend Schatten spendenden Elementen 
auszustatten. Mit o.g. Satzungsmuster 
ist die optionale Ablöse im Ermessen der 
Gemeinde aufgeführt. Gemäß Fußnote 6 
zu o.g. Satzungsmuster kann es sich etwa 
bei stark schwankenden oder örtlich sehr 
unterschiedlichen Marktlagen und Kosten-
entwicklungen empfehlen, die Höhe des 
Ablösebetrags
nicht in der Satzung, sondern durch Fest-
legung und Fortschreibung der Höhe im 
Wege einer Beschlussfassung durch den 
Gemeinderat, zu regeln.
Der Vorsitzende erläutert die Sach- und 
Rechtslage.
Beschluss:
Es wird derzeit keine Spielplatzsatzung 
entsprechend dem neuen Satzungsmuster 
des Bayerischen Gemeindetags und des 
Bayerischen Städtetags erlassen.
Gemeinsames Kommunalunternehmen 
Verkehrsüberwachung Schwaben-Mitte 
A.d.ö.R. - Zustimmung zum Beitritt 
der Gemeinden Holzgünz, Jettingen-
Scheppach und Langerringen
Der Verwaltungsrat des gemeinsamen 
Kommunalunternehmens Verkehrsüber-
wachung Schwaben-Mitte A.d.ö.R. hat in 
seiner Sitzung vom 10.04.2025 die Auf-
nahme der Gemeinden Holzgünz (Ldkrs. 
Unterallgäu), Jettingen-Scheppach (Ldkrs. 
Günzburg) und Langerringen (Ldkrs. Augs-
burg) beschlossen.
Kapazitäten sind für die Erweiterung sind 
vorhanden. Das gemeinsame Kommunal-
unternehmen „Verkehrsüberwachung 
Schwaben-Mitte A.d.ö.R.“ besteht derzeit 
aus 51 Trägerkommunen (ohne die o.g. 
Beitrittskommunen).
Neben der Beschlussfassung des Ver-
waltungsrates ist die zustimmende 
Beschlussfassung in den Gremien der 
Trägerkommunen erforderlich (Art. 50 
KommZG).
Beschluss:
Die Gemeinde Balzhausen stimmt dem 
Beitritt der Gemeinden Holzgünz (Ldkrs. 
Unterallgäu), Jettingen-Scheppach (Ldkrs. 
Günzburg) und Langerringen (Ldkrs. Augs-
burg) zum gemeinsamen Kommunal-
unternehmen Verkehrsüberwachung 
Schwaben-Mitte A.d.ö.R und der damit ver-
bundenen Erhöhung des Stammkapitals auf 
589.000,00 € (bisher 569.000,00 €) zu.
Bekanntgabe von Beschlüssen aus 
nichtöffentlicher Sitzung
Der Vorsitzende gibt den nachfolgenden 
Beschluss aus nichtöffentlicher Sitzung, bei 
dem der Geheimhaltungsgrund weggefallen 
ist, bekannt:
TOP 12 aus der Sitzung vom 13.05.2025
Umsetzung Förderverfahren - Richt-
linie „Förderung zur Unterstützung 
des Gigabitausbaus der Tele-
kommunikationsnetze in der Bundes-
republik Deutschland“ – Gigabit-Richt-
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Die Fortsetzung folgt am Samstag den 
12.07.2025 ab 19.00 Uhr an der Lourdes 
Kapelle in Thannhausen. Wir freuen uns auf 
Ihren Besuch! Bei schlechter Witterung ent-
fällt die Serenade.
Verena Lang

Kameradschaft ehemaliger 
Soldaten Thannhausen
Soldaten und Schützen laden zum 
Grillfest
Thannhausen (ts). Kameradschaft ehe-
maliger Soldaten Thannhausen begeht 
wieder alljährliches Grillfest.
Am Freitag den 27. Juni 2025 findet wieder 
das traditionelle Grillfest des Soldatenver-
eins statt. Die Veranstaltung wird heuer 
erstmals zusammen mit dem Grillfest des 
Schützenclub 1881 e.V. durchgeführt. 
Beginn ist um 19:00 Uhr im Schützenheim 
in der Badstraße 9 in Thannhausen. Für 
das leibliche Wohl ist wie immer bestens 
gesorgt. Die Kameradschaft ehemaliger 
Soldaten Thannhausen heißt alle Mitglieder, 
Freunde und solche, die es werden wollen, 
zum diesjährigen Grillfest recht herzlich 
willkommen und bedankt sich beim hiesigen 
Schützenclub für die freundliche Unter-
stützung und langjährige Zusammenarbeit.
Thorsten Sandkuhl

Seniorengemeinschaft 
Thannhausen
Die Seniorengemeinschaft Thann-
hausen informiert:
Herzliche Einladung an alle Seniorinnen, 
Senioren und Interessierte zur Juli Ver-
anstaltung am Mittwoch, 09.07.2025 um 
14:00 Uhr ins Pfarrheim zum Gemütlichen 
Beisammensein mit Kaffee und Kuchen. 
Zusätzlich gibt es interessante Infos zum 
Thema: „Kochen mit Wildkräutern und Tipps 
für die Hausapotheke“.
Im Monat August ist Pause. Am 10.09.2025 
findet der nächste Halb-Tages-Ausflug nach 
Harburg mit Besichtigung des Schlosses 
statt. Nähere Informationen hierzu erhalten 
Sie zeitnah über die Presse.

VGem Thannhausen

Vereinsnachrichten

Musikvereinigung Thann-
hausen
Picknick-Serenade der Musikver-
einigung Thannhausen

 Foto: Musikvereinigung Thannhausen

Die Musikvereinigung seit 1749 Thann-
hausen e.V. lädt am Freitag den 27.06.2025 
ab 19.00 Uhr zur Picknick-Serenade. Gerne 
unterhält Sie das Jugendorchester der 
Musikvereinigung unter der Leitung von 
Hannah Peter und das große Blasorchester 
unter der Leitung von Satoshi Hidaka bei 
einem lauen Abend mit Blasmusik und 
moderner Musik im Freien! Bringen Sie 
Ihre Picknickdecke, die Brotzeit oder Spiele 
mit zum Dorfplatz in Burg und genießen 
Sie den Abend mit Live-Musik im Grünen. 
Für eine gut gefüllte Bar ist gesorgt! Wir 
freuen uns auf Ihren Besuch! Bei schlechter 
Witterung entfällt die Serenade.

linie Gigabit-RL - 2.0 Folgeauftrag 
Planungsleistungen
Der Folgeauftrag für die weiterführende 
fachliche Begleitung und Umsetzung des 
Verfahrens durch die Breitbandberatung 
Bayern GmbH für die Durchführung des 
Auswahlverfahrens und Konkretisierung 
wird zu einem Angebotspreis von € XXXXX 
vergeben.
Der Gemeinderat nimmt Kenntnis
Anfragen/Bekanntgaben/Verschiedenes
1. Auf Anregung aus dem Gemeinderat 

wird der Vorsitzende bei den Investoren 
der geplanten Batteriespeicheranlagen 
hinsichtlich der Aufstellung von 
Energieladesäule im Gemeindegebiet 
anfragen.

Informationen  
des Landratsamtes

Landratsamt Günzburg

Gartentag 2025 
schauen- erleben – genießen
Wann? Sonntag, den 20. Juli 2025, 10.00 – 17.00 Uhr
Wo? Kreislehrgarten Krumbach

Mindelheimer Str. 71, 86381 Krumbach

Was? Gartenführungen und Informationen
rund um die Gartenkultur:

„Gesundheit aus dem Garten“
Kinder- und Jugendaktionen
Ausstellung: Gartenbedarf, Deko, Handarbeiten u.v.m.
Imkerei am Schaubienenstand
Naturprodukte aus heimischem Obst und Nüssen
Korb- und Weidenflechterei
und weitere Organisationen

Für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt! 
Weißwurst – Frühschoppen
Mittagessen – Pizza – Brotzeit
Kaffee – Kuchen – Eis
… im Zelt und im Freien

Weitere Infos unter www.Gartenbauvereine-Kreis-GZ.de

Allgemeine 
Informationen

Ök. Hospizinitiative  
Krumbach e.V.
Trauertreff Hospiz Krumbach
Am Freitag, den 27.06.2025 findet um 
14.00 Uhr in den Räumlichkeiten des Pfarr-
heims Maria Hilf, Stettiner Str. 2 in Krum-
bach der Trauertreff der Ökum. Hospiz-
initiative Krumbach und Umgebung e.V. 
statt.
Eingeladen sind alle Trauernden, jeglichen 
Hintergrundes, zum Gespräch.
Die Veranstaltung wird von Trauerbegleitern 
geleitet.
Nähere Information und Anmeldung erbeten 
unter Hospiztelefon 0173/1932390.
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JOBS 
IN IHRER REGION Ein Produkt der  

LINUS WITTICH Medien Gruppe

Sachbearbeiter/-in (m/w/d) 
in der Finanzverwaltung

nächstmöglicher Zeitpunkt, unbefristet, Voll-/Teilzeit

Die vollständige Stellenausschreibung finden Sie auf unserer Webseite unter
www.burgau.de/karriere oder direkt über unseren QR-Code.

Für Rückfragen stehen wir Ihnen sehr gerne unter den
Telefonnummern 08222 / 4006-36 oder der 08222 / 4006-20 zur Verfügung.

Ihre Bewerbung senden Sie bitte bis spätestens 16.07.2025 via E-Mail an
rathaus@burgau.de (als PDF-Datei) oder per Post an untenstehende Adresse.

Adresse
Stadt Burgau
Gerichtsweg 8
89331 Burgau

Familienfreundlichkeit
Die Stadt Burgau lebt Familienfreundlichkeit und

ist Mitglied im Familienpakt Bayern:
www.familienpakt-bayern.de

Die Stadt Burgau sucht

Erhalten Sie 
 Weihnachtsgeld 
 Zusatzversicherung 
 Leistungsprämien 
 alle Zuschläge? 
Wenn nicht, kommen Sie zu uns! 

Seniorenheime des Landkreises Günzburg  
Tel.: 08221 2079234   
bewerbung@ebs-guenzburg.de 

Für unsere Tagespflegeeinrichtung, die in                      
Jettingen-Scheppach öffnen wird, suchen wir einen: 

 

Mitarbeiter in der Verwaltung (m/w/d)  
in Teilzeit mit 15—20 Wochenstunden 

 

Wir erwarten eine abgeschlossene Ausbildung als    
Kaufmann/frau für Büromanagement oder                

Kaufmann/frau im Gesundheitswesen bzw. ähnliches, 
möglichst mit Berufserfahrung.                                                                                             

Weitere Infos unter www.ebs-guenzburg.de 

Anzeige online buchen: anzeigen.wittich.de

 Private Kleinanzeigen 

3-Zimmer-Wohnung oder
kleines Haus mit Garten langfris-
tig zur Miete von zuverlässiger
Dame (gesichertes Einkommen)
mit Hund gesucht. Im Raum Krum-
bach, Thannhausen, Dinkelscher-
ben, Langenneufnach... ab sofort
oder später. Telefon: 0151-2070
2443

Vermietung Neubauwohnungen
in Ziemetshausen ab 01.11.2025
2 und 3 ZKB 61 / 91 / 113 qm, im
EG barrierefrei mit Garten, im OG
große Balkone, überdachte Stell-
plätze, Miete 12€ pro qm + NK
Anfragen: waeckerle16@gmx.de

 Ihr Aufgabenprofil:  
- Persönlicher Ansprechpartner für die Fürstliche Familie 
- Sekretariatsaufgaben, Erledigung von Besorgungen und Botengängen 
- Haushaltsführung des Privathaushalts inkl. Kassenbuch & Kostenkontrolle 
- Personalverantwortung für zwei weitere Haushaltshilfen: Organisation der 

Arbeitsabläufe, Arbeitsplanung und der Reinigungsarbeiten 
- Erstellung von Speiseplänen, Zubereitung dieser, Service am Tisch 
- Reinigung, Pflege der Räumlichkeiten und der Wäsche 
- Verantwortung für den privaten Fuhrpark, gelegentlich Chauffeur-Dienste 
- Mitarbeit bei Festen und Veranstaltungen  
 
Folgende Eigenschaften erwarten wir von Ihnen: 
Eine abgeschlossene Ausbildung in der Hauswirtschaft, Gastronomie oder 
ähnlichem wäre wünschenswert, Quereinsteiger willkommen! 
- Selbständige, strukturierte und zielorientierte Arbeitsweise 
- Diskretion, Loyalität, höfliche und gepflegte Umgangsformen 
- Erfahrung im Umgang mit gängiger EDV und der digitalen Arbeitswelt 
- Flexibilität, Zuverlässigkeit und Motivation 
- Führerschein Klasse B 
- Sie kochen gerne, sind Hundeliebhaber und handwerklich geschickt! 

 
Das dürfen Sie erwarten: 
- Flexible Arbeitszeiten in Voll- oder Teilzeit ab 20 Std/Woche 
- Besonderer Arbeitsplatz mit Möglichkeit einer Wohnung auf dem Areal 
- Lockerer Umgang in einem sehr kompetenten Team 
- Traditionsreiches Unternehmen mit langfristiger Aufstellung 
- Schnelle Entscheidungswege und eigene Gestaltungsmöglichkeiten 
 

 
Schloss Wellenburg 

Wellenburg 7 
86199 Augsburg 

Über Ihre Bewerbungsunterlagen  
freuen wir uns! 
bewerbung@fugger.com 

Allround-Haushaltshilfe (m/w/d) 
als Privatassistenz für die Fürstliche 

Familie im Schloss Babenhausen gesucht! 
 Ihr Aufgabenprofil:  

- Persönlicher Ansprechpartner für die Fürstliche Familie 
- Sekretariatsaufgaben, Erledigung von Besorgungen und Botengängen 
- Haushaltsführung des Privathaushalts inkl. Kassenbuch & Kostenkontrolle 
- Personalverantwortung für zwei weitere Haushaltshilfen: Organisation der 

Arbeitsabläufe, Arbeitsplanung und der Reinigungsarbeiten 
- Erstellung von Speiseplänen, Zubereitung dieser, Service am Tisch 
- Reinigung, Pflege der Räumlichkeiten und der Wäsche 
- Verantwortung für den privaten Fuhrpark, gelegentlich Chauffeur-Dienste 
- Mitarbeit bei Festen und Veranstaltungen  
 
Folgende Eigenschaften erwarten wir von Ihnen: 
Eine abgeschlossene Ausbildung in der Hauswirtschaft, Gastronomie oder 
ähnlichem wäre wünschenswert, Quereinsteiger willkommen! 
- Selbständige, strukturierte und zielorientierte Arbeitsweise 
- Diskretion, Loyalität, höfliche und gepflegte Umgangsformen 
- Erfahrung im Umgang mit gängiger EDV und der digitalen Arbeitswelt 
- Flexibilität, Zuverlässigkeit und Motivation 
- Führerschein Klasse B 
- Sie kochen gerne, sind Hundeliebhaber und handwerklich geschickt! 

 
Das dürfen Sie erwarten: 
- Flexible Arbeitszeiten in Voll- oder Teilzeit ab 20 Std/Woche 
- Besonderer Arbeitsplatz mit Möglichkeit einer Wohnung auf dem Areal 
- Lockerer Umgang in einem sehr kompetenten Team 
- Traditionsreiches Unternehmen mit langfristiger Aufstellung 
- Schnelle Entscheidungswege und eigene Gestaltungsmöglichkeiten 
 

 
Schloss Wellenburg 

Wellenburg 7 
86199 Augsburg 

Über Ihre Bewerbungsunterlagen  
freuen wir uns! 
bewerbung@fugger.com 

Allround-Haushaltshilfe (m/w/d) 
als Privatassistenz für die Fürstliche 

Familie im Schloss Babenhausen gesucht! 

 Ihr Aufgabenprofil:  
- Persönlicher Ansprechpartner für die Fürstliche Familie 
- Sekretariatsaufgaben, Erledigung von Besorgungen und Botengängen 
- Haushaltsführung des Privathaushalts inkl. Kassenbuch & Kostenkontrolle 
- Personalverantwortung für zwei weitere Haushaltshilfen: Organisation der 

Arbeitsabläufe, Arbeitsplanung und der Reinigungsarbeiten 
- Erstellung von Speiseplänen, Zubereitung dieser, Service am Tisch 
- Reinigung, Pflege der Räumlichkeiten und der Wäsche 
- Verantwortung für den privaten Fuhrpark, gelegentlich Chauffeur-Dienste 
- Mitarbeit bei Festen und Veranstaltungen  
 
Folgende Eigenschaften erwarten wir von Ihnen: 
Eine abgeschlossene Ausbildung in der Hauswirtschaft, Gastronomie oder 
ähnlichem wäre wünschenswert, Quereinsteiger willkommen! 
- Selbständige, strukturierte und zielorientierte Arbeitsweise 
- Diskretion, Loyalität, höfliche und gepflegte Umgangsformen 
- Erfahrung im Umgang mit gängiger EDV und der digitalen Arbeitswelt 
- Flexibilität, Zuverlässigkeit und Motivation 
- Führerschein Klasse B 
- Sie kochen gerne, sind Hundeliebhaber und handwerklich geschickt! 

 
Das dürfen Sie erwarten: 
- Flexible Arbeitszeiten in Voll- oder Teilzeit ab 20 Std/Woche 
- Besonderer Arbeitsplatz mit Möglichkeit einer Wohnung auf dem Areal 
- Lockerer Umgang in einem sehr kompetenten Team 
- Traditionsreiches Unternehmen mit langfristiger Aufstellung 
- Schnelle Entscheidungswege und eigene Gestaltungsmöglichkeiten 
 

 
Schloss Wellenburg 

Wellenburg 7 
86199 Augsburg 

Über Ihre Bewerbungsunterlagen  
freuen wir uns! 
bewerbung@fugger.com 

Allround-Haushaltshilfe (m/w/d) 
als Privatassistenz für die Fürstliche 

Familie im Schloss Babenhausen gesucht! 

Job gesucht?
Mit einem Blick ... 
in den Stellenmarkt können Sie  
schnell und bequem fündig werden!
Weitere Jobs unter jobs-regional.de

Überall da, wo es Podcasts gibt.
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NEU! AB MAI 2025

Augsburg
Gögginger Str. 17a+b

Tel. (0821) 57052-0

opel.haas-automobile.de

Meitingen-Herbertshofen
Ulrichstr 17

(08271) 813260

.

Tel.

Augsburg
Donauwörther Str. 138

Tel. (0821) 217450

Augsburg-Göggingen
Pilsener .Str 2

Tel. (0821) 808950

Augsburg
Robert-Bosch-Str. 5

Tel. (0821) 7479-0

Augsburg
Donaustr

(0821)

. 7

Tel. 7947440

HAAS

Königsbrunn
Haunstetter Str. 57

Tel. (08231) 86033

Schwabmünchen
Augsburger Str. 64

Tel. (08232) 2090/99

Unternehmenssitz:

AAC Sigg GmbH

Georg Haas GmbH & Co. KG

Unternehmenssitz:

RATENSCHARFE ANGEBOTE -

JETZT ZUGREIFEN!

GESCHENKT!

6 Jahre Garantie

3 Inspektionen

2)

1) OPEL SPRING SALE

Kraftstoffverbrauch Corsa komb. 5,4 l/100 km, CO -Emissionen komb. 120 g/km, CO -Klasse D. Mokka
komb. 5,7 l/100 km, CO -Emissionen komb. 128 g/km, CO -Klasse D. Astra komb. 5,8 l/km. CO -Emissio-
nen komb. 133 g/km, CO -Klasse D. Frontera 5,2 l/100 km, CO -Emissionen komb. 120 g/km, CO -Klasse D.

2 2

2 2 2

2 2 2

CORSA EDITION

1.2 Benziner, (100 PS), Kurzzulassung 10 km74 kW

TOP-AUSSTATTUNG INKLUSIVE

OHNE ANZAHLUNG

monatlich ab 4) 149,- €

HAUSPREIS
ab 18.990,- €

IHR VORTEIL JETZT
bis zu 3) 4.940,- €

1) Händlereigengarantie auf 10 wichtige Baugruppen. Der Erstattungssatz für Lohn und Material richtet sich nach der Gesamtfahrleistung bei Scha-

denseintritt. Einzelheiten unter www.händlereigengarantie.eu oder bei uns. 2) Drei Inspektionen jeweils gemäß Herstellervorgaben. Sie zahlen nur

das Material und Zusatzarbeiten. 3) Preisvorteil gegenüber der unverbindlichen Preisempfehlung des Herstellers zum Zeitpunkt der Erstzulassung.

4) Einmal. Leasingsonderzahlung 0,- € (Corsa, Mokka, Astra) bzw. 990,- € (Frontera), Laufzeit 24 Monate, Laufleistung 10.000 km / Jahr zzgl.
1.295,- € Fracht. Ein Leasingangebot der Stellantis Bank S.A., Siemensstraße 10, 63263 Neu-Isenburg, für die der Angebotsleistende als ungebunde-

ner Vermittler tätig ist. Irrtümer, Druckfehler und Preisänderungen vorbehalten.Alle Angebote nur gültig bis auf Widerruf.

MOKKA EDITION

1.2 Turbo, (136 PS), Kurzzulassung 10 km100 kW

TOP-AUSSTATTUNG INKLUSIVE

OHNE ANZAHLUNG

monatlich ab 4) 179,- €

HAUSPREIS
ab 22.990,- €

IHR VORTEIL JETZT
bis zu 3) 5.250,- €

ASTRA 5-TÜRER EDITION

1.2 Benziner, (130 PS), Kurzzulassung 10 km96 kW

TOP-AUSSTATTUNG INKLUSIVE

OHNE ANZAHLUNG

monatlich ab 4) 179,- €

HAUSPREIS
ab 23.990,- €

IHR VORTEIL JETZT
bis zu 3) 6.430,- €

DER NEUE FRONTERA EDITION 100

1.2 MHEV, (100 PS), Neuwagen74 kW

TOP-AUSSTATTUNG INKLUSIVE

MONATLICH ab 4)

HAUSPREIS ab 21.990,- €

Gewerbekunden- und Nutzfahrzeugzentrum
Augsburger Str. 36 · 86444 Affing Ortsteil Mühlhausen · Tel. (08207) 959920

Beispielabb. mit mögl. aufpreispflichtiger Sonderausstattung

Einmalige Leasing-

sonderzahlung 990,- €

opel-sigg.de

179,- €
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Naturparadies für aktive Entdecker
-ANZEIGE- (djd-k). Wer Vielfalt 
und landschaftliche Schönheit 
einer deutschen Ferienregion er-
leben möchte, sollte eine Reise 
ins Natur-Erlebnisgebiet Bigge-
see-Listersee planen. Es erstreckt 
sich zwischen der historischen 
Hansestadt Attendorn, dem 
Erholungsort Drolshagen, der 
Stadt Meinerzhagen, der Kreis-
stadt Olpe und der Gemeinde 
Wenden. Eingebettet im Natur-
park Sauerland-Rothaargebirge 
ist die Region für Wanderungen 

aller Schwierigkeitsgrade ge-
eignet. Radler können die an-
spruchsvolle, 64 km lange Hö-
henroute entdecken, die 50 km 
lange Seenroute ist perfekt für 
Familien. Für Segler, Taucher, 
Surfer, Angler und zum Schwim-
men gibt es viele Angebote rund 
um die zwei Seen. Den Biggesee 
kann man auch bei einer Rund-
fahrt auf der EMS Westfalen oder 
der EMS Bigge entdecken, Infos: 
www.biggesee-listersee.com.

 Rätsel Spaß 
Kreuzworträtsel  I  Sudoku

Finanziell auf eigenen Füßen stehen
-ANZEIGE- (djd-k). Mit Taschen-
geld können Kinder schon früh-
zeitig den Umgang mit Geld 
und Konsum üben und erste Er-
fahrungen sammeln. Ab einem 
Alter von etwa 14 Jahren kann 
zusätzlich ein Budgetgeld hin-
zukommen. „Während Taschen-
geld zur freien Verfügung steht 
und der Erfüllung individueller 
Wünsche dient, ist das Budget-
geld zweckgebunden für vorher 
miteinander vereinbarte Ausga-
ben vorgesehen, zum Beispiel 

für Schulhefte, Kleidung und 
ähnliches“, erklärt Korina Dörr, 
Leiterin des Beratungsdienstes 
Geld und Haushalt. Wichtig ist 
es, beide Positionen getrennt 
voneinander auszubezahlen, 
damit dem Nachwuchs der Un-
terschied klar wird. Viele Tipps 
bietet die Broschüre „Budget-
kompass für Jugendliche“, die 
unter www.geldundhaushalt.de 
oder Telefon 030-20455-818 ko-
stenfrei erhältlich ist.
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Stark in Optik
86473 Ziemetshausen | 08284-287 | seethaler-optik.de

Frische Optik von uns für Sie
Der Service stimmt, der Preis stimmt fröhlich
Brillen - Kontaktlinsen - Uhren -  Schmuck -

Ohrlochstechen
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Ich bin gerne für Sie da

Dilek Voet

Ihre Gebietsverkaufsleiterin

Mobil: 0177 9159865
d.voet@wittich-forchheim.de • www.wittich.de

Anzeigenwerbung | Beilagenverteilung | Drucksachen

Sonderaktion

Bis 31. August 2025 erhalten  
Sie 10 % Rabatt auf Stellenanzeigen

Inkl. 30 Tage Veröffentlichung  
auf jobs-regional.de

Auch bei  
Kombi-Schaltungen

Diese Woche  
Fischverkauf am  
Freitag und Samstag  
beim V-Markt Weißenhorn

Wir halten für Sie eine reichhaltige Auswahl an frischen  
See- und Süßwasserfischen bereit. Delikater Räucherfisch  

sowie  unsere Feinkostsalate aus eigener Herstellung
Große Auswahl an belegten Fischbrötchen.

Fisch & Feinkost Carmen Lutz
Verkaufszeit: 8.00 Uhr – 18.00 Uhr

Jede Woche 
Fischverkauf 
Jeden Mittwoch beim 
V-Markt Thannhausen

Sommer-Öffnungszeiten

von 8.00 – 13.30 Uhr

Diese Woche  
Fischverkauf am  
Freitag und Samstag  
beim V-Markt Weißenhorn

Wir halten für Sie eine reichhaltige Auswahl an frischen  
See- und Süßwasserfischen bereit. Delikater Räucherfisch  

sowie  unsere Feinkostsalate aus eigener Herstellung
Große Auswahl an belegten Fischbrötchen.

Fisch & Feinkost Carmen Lutz
Verkaufszeit: 8.00 Uhr – 18.00 Uhr

Ihr Rasentraktor oder Aufsitzmäher steht zum Verkauf?

Wir kaufen:  Gebraucht, defekt, mit Motorschaden oder neuwertig
 Schnelle & faire Abwicklung
 Abholung nach verbindlicher Preiseinigung

Kontakt per Anruf oder  WhatsApp: 0157 / 859 82 793 
Mail: anfrage@traktor-export.de

Einladung zum Tag der
offenen Baustelle

Erleben Sie
energiebewusstes Bauen

Das Passivhaus verbindet hochwertigen Holzbau und 
innovative Technik mit herausragender Energieeffizienz.

Wann: So., 14. Juli 2019 von 12 –16 Uhr
Wo:  Neubaugebiet Seehühle, Am Grundberg 19, 

86477 Adelsried

ökologisch

Einladung zum Tag der
offenen Baustelle

Erleben Sie
energiebewusstes Bauen

Das Passivhaus verbindet hochwertigen Holzbau und 
innovative Technik mit herausragender Energieeffizienz.

Wann: So., 14. Juli 2019 von 12 –16 Uhr
Wo:  Neubaugebiet Seehühle, Am Grundberg 19, 

86477 Adelsried

ökologisch

energiesparend

Besuchen Sie unsere Baustelle für ein  
hochenergetisches 3-Familien-Haus im Rohbau.

Wann: So., 13. Juli 2025 von 10 - 16 Uhr 
Wo:  Bgm.-Falch-Str. 19, 

86456 Gablingen-Lützelburg

Einladung zum Tag der
offenen Baustelle

Erleben Sie
energiebewusstes Bauen

Das Passivhaus verbindet hochwertigen Holzbau und 
innovative Technik mit herausragender Energieeffizienz.

Wann: So., 14. Juli 2019 von 12 –16 Uhr
Wo:  Neubaugebiet Seehühle, Am Grundberg 19, 

86477 Adelsried

ökologisch

Einladung zum Tag der  
  offenen Baustelle

Mehr Infos zu unseren Veranstaltungen unter 
www.augsburger-holzhaus.de

Herr Maik Julius Franz kauft Nachlässe
Tel.: 0 89 / 21 52 96 74

Möbel - Porzellan - Bleikristall - Zinn - Antiquitäten
Armband/Taschenuhren - 1+2 Weltkrieg Nachlässe

Trachten - Pelze - Abendmode - Handtaschen
Münzen - Gold/Silber/Modeschmuck - Zahngold

Kostenlose Hausbesuche auch in Ihrer Region
Deutscher Familienbetrieb seit 1997 - www.kunst-antik-franz.de


